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 NOTFALLDIENSTE

Ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Telefonieren Sie Ihrem Hausarzt und hören 
Sie das allfällige Tonband bis zum Schluss 
ab. Falls Ihr Hausarzt oder der Arzt eigener 
Wahl nicht erreichbar ist, können Sie sich 
an den Notfallarzt Ihrer Region wenden.
Belp und Umgebung: Ärztenotfallnum-
mer der Region Belp und Umgebung 
0900 57 67 47 (medphone 3.23 Fr./Min.)
Schwarzenburgerland: Falls der Arzt eige-
ner Wahl nicht erreichbar ist, steht Ihnen 
der Notfallarzt über Telefon 0900 57 67 47 
zur Verfügung (kostet Fr. 3.23 pro Min. 
ab Festnetz).
Riggisberg und Umgebung: Burgistein, 
Kaufdorf, Kirchen thurnen, Lohnstor f , 
Mühlethurnen, Nieder  muhlern, Riggisberg, 
Rüeggisberg, Rümligen. Notfallarzt, Tele-
fon 0900 57 67 47 (kostet Fr. 3.23 pro Min. 
ab Festnetz).
Oberes Gürbetal, Thuner Westamt: Ein-
zugsgebiet der Praxen in Blumenstein, 
Kirchdorf, Mühledorf, Seftigen, Thier-
achern, Wattenwil, Uetendorf, Uttigen: Not-
fallarzt, Telefon 0900 57 67 47 (kostet Fr. 
3.23 pro Min. ab Festnetz).
Aaretal von Rubigen bis Kiesen: Einzugs-
gebiet der Praxen in Rubigen, Münsingen, 
Wichtrach, Kiesen, Gerzensee: Notfallarzt, 
Telefon 0900 57 67 47 (kostet Fr. 3.23 pro 
Min. ab Festnetz).
Sanitäts-Notruf Telefon 144
Der Sanitäts-Notruf steht für die folgen-
den Hilfeleistungen Tag und Nacht zur Ver-
fügung: Einsatz von Kranken- und Ret-
tungswagen zur Hilfeleistung in Not-
fällen, Spitaltransporte von Notfall-
patienten. Diese Hilfeleistung kann von 
jedermann angefordert werden.

N o t f a l l d i e n s t  d e r  A p o t h e k e n

Region Münsingen, Worb, Belp
Telefon 031 819 56 81 gibt Auskunft. 
Der Notfalldienst ist gebührenpflichtig.

Z a h n ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Dieser ist nur in wirklichen Notfällen zu 
beanspruchen. Falls der eigene Zahnarzt 
(auch unter seiner Privatnummer) nicht 
er reicht werden konnte, erfahren Sie die 
Nummer des Notfallzahnarztes über fol-
gende Telefonnummer: 058 636 00 00 
(Spital Thun). Der Notfallzahnarzt, wel-
cher über das Spital Thun erreichbar ist, 
ist nur für die Gemeinden Kirchdorf, Kir-
chenthurnen, Lohnstorf, Mühledorf, Noflen 
und Riggisberg zuständig. Notfälle aus den 
übrigen Gemeinden sollen sich beim Not-
falldienst der Stadt Bern, 0900 57 67 47 
(kostenpflichtige Nummer) melden.

A u g e n ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Für dringliche augenärztliche Konsultatio-
nen. 7–18 Uhr, nach telefonischer Anmel-
dung, 031 819 58 33.
Augenarztpraxis Bahnhof Belp, Bahn-
hofplatz.
Augenzentrum Belp – Spital Belp
Telefon 031 511 37 37
Vorübergehend geschlossen
Während der Woche werden in unserer 
Agenda Termine für Notfälle frei gehalten. 
Wir bitten um kurze telefonische Anmel-
dung während der Sprechstundenzeiten 
von 8 –12 Uhr und 13–17 Uhr. 

 KANTON BERN

Ausgleichskasse des Kantons Bern

Betreuungsgutschriften der AHV/IV 
jetzt geltend machen !
Betreuungsgutschriften können die 
Höhe Ihrer künftigen Rente verbessern
Betreuungsgutschriften werden nicht 
ausbezahlt, sondern den anspruchsbe-
rechtigten versicherten Personen bei der 
Berechnung ihrer Rente angerechnet.

Anspruchsbegründung (1):
Pflege und Betreuung von Angehöri-
gen mit Anspruch auf eine Hilflose-
nentschädigung.
Anspruch auf die Anrechnung einer Be-
treuungsgutschrift haben versicherte Per-
sonen, die leicht erreichbare Verwandte 
in auf- und absteigender Linie oder 
Geschwister mit Anspruch auf eine Hilf-
losenentschädigung der AHV und IV, 
der Unfall- oder Militärversicherung 
dauernd betreuen. Ehegatten, Schwie-
gereltern und Stiefkinder sind Verwandten 
gleichgestellt (nicht aber Tanten, Onkel, 
Nichten, Neffen, Cousins/Cousinen oder 
Pflegekinder). Als hilflos gelten auch Ju-
gendliche zwischen 16 und 18 Jahren, 
für die Pflegebeiträge der Invalidenver-
sicherung bezogen werden. Seit dem 1. 
Januar 2021 haben auch Lebenspartne-
rinnen und Lebenspartner Anspruch auf 
Betreuungsgutschriften für die Betreuung 
ihres hilflosen Partners, sofern das Paar
seit mindestens fünf Jahren im gleichen 
Haushalt lebt. Ausserdem genügt bereits 
eine Hilflosenentschädigung leichten Gra-
des (bisher mittel) um Anspruch zu be-
gründen. Der Anspruch auf Betreuungs-
gutschriften für diesen erweiterten Kreis 
der Anspruchsberechtigten kann erstmals 
ab dem Jahr 2022 rückwirkend für das 
Jahr 2021 geltend gemacht werden.

Anspruchsbegründung (2):
Die pflegebedürftige Person muss von 
der betreuenden Person leicht erreicht 
werden können. Dies trifft etwa dann zu, 
wenn die betreuende Person nicht mehr 
als 30 km entfernt vom Wohnort der pfle-
gebedürftigen Person wohnt oder nicht 
länger als eine Stunde benötigt, um bei der 
pflegebedürftigen Person zu sein.
Die Wohnsituation, wonach die pflege-
bedürftige Person leicht zu erreichen ist, 
muss überwiegend vorliegen, das heisst, 
sie muss während mindestens 180 Tagen 
im Kalenderjahr gegeben sein.

Der Anspruch ist jährlich geltend zu 
machen
Eine Betreuungsgutschrift kann bis zum 
Erreichen des AHV-Alters der betreuen-
den Person jeweils am Ende eines Ka-
lenderjahrs bei der AHV-Zweigstelle der 
Wohnsitzgemeinde mit amtlichem Formu-
lar geltend gemacht werden. Dieses ist 
sowohl von der/den betreuenden Person/
en als auch von der betreuten Person zu 
unterzeichnen. Dem Antragsformular sind 
alle sachdienlichen Unterlagen, wie Ko-
pie des Familienbüchleins oder der Nie-
derlassungsbewilligung, beizufügen. Bei 
mehreren betreuenden Personen wird die 
Gutschrift zu gleichen Teilen aufgeteilt. 
Bei verheirateten Versicherten wird die 
Betreuungsgutschrift während der Ehe-
jahre immer je hälftig geteilt. Werden Be-
treuungsgutschriften nicht innerhalb von 
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fünf Jahren geltend gemacht, so ist der 
Anspruch verwirkt; er wird für die Ren-
tenberechnung nicht mehr berücksichtigt.
Anspruchskonkurrenz zwischen Be-
treuungs- und Erziehungsgutschriften
Es kann nicht gleichzeitig Anspruch auf 
eine Erziehungsgutschrift und eine Be-
treuungsgutschrift geltend gemacht 
werden. Für betreuende Personen mit 
Kindern unter 16 Jahren geht der An-
spruch auf Erziehungsgutschriften 
vor; Betreuungsgutschriften können so-
mit keine mehr angerechnet werden.

Auskünfte
www.akbern.ch oder www.ahv-iv.
info (Rubrik Merkblätter) und bei den 
AHV-Zweigstellen.

Ausgleichskasse des Kantons Bern 
Stand 2021

ALLGEMEINE
PUBLIKATIONEN

ARA Verband                               
Rüschegg Rüeggisberg Riggisberg

Abgeordnetenversammlung des 
ARA Verbandes Rüschegg 
Rüeggisberg Riggisberg
Donnerstag, 6. Mai 2021, 20.30 Uhr im 
Saal OG Gemeindehaus Rüeggisberg, 
Dorfstrasse 28, 3088 Rüeggisberg
Traktanden:
1.  Traktandenliste vom 6. Mai 2021
2.   Protokoll der letzten Abgeordnetenver-

sammlung vom 29. Oktober 2020
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Jahresrechnung 2020 - Genehmigung
5. Voranschlag 2022 – Genehmigung
6.  Wahlen des Vorstandes und der Revi-

soren
7. Informationen über Betrieb
8. Verschiedenes / Orientierungen
An der Abgeordnetenversammlung sind 
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Scharbockskraut
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Bachmann Schreinerei AG Belp 
Hohburgstr. 10, 3123 Belp, 

Tel. 031 819 02 75 
www.bachmann-schreinerei.ch 

 
 
 
 
 
 
 
Jordi AG 
Druckerei 
Frau Grimmbühler 
Belpbergstrasse 15 
3123 Belp 
 
 
 
 
15. November 2007  
 
 
 
Inseratebestellung für Belper 
 
 
 
6-maliges Erscheinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Bachmann Schreinerei AG Belp  
                                                    Hohburgstr. 10, 3123 Belp, Tel. 031 819 02 75 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Hans Bachmann 
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www.spitex-aareguerbetal.ch

Tel. 031 722 88 88

Hier bin ich zu Hause. 
Hier will ich bleiben. 
Immer für Sie im Einsatz.

Die SPITEX AareGürbetal macht´s möglich.
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menschlich, kompetent 
und zuverlässig.
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SONDER
VERKAUF
29. März bis 17. April

Hüsler Nest Schreinerei 
Oberdiessbach

031 771 01 11 | www.jenniag.ch
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IHR SERVICESPEZIALIST FÜR KÜCHE UND BAD
idea-kuechen.ch      031 963 60 60  |  WABERN

Ihr IDEAler
Partner

Bis 500 CHF sparen! SchwarzenburgSchwarzenburg15% auf Matratze + Unterfederung
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MARAG GARAGEN AG
Autogaragen & Carrosserie

Toffen Tel. 031 819 25 33
Wabern Tel. 031 960 10 20

www.marag-garagen.ch

41 Jahre MARAG –  
vielen Dank für Ihre Treue!

ALWAYS A 
BETTER WAY

Zusatzversicherung anerkannt

Was können wir für Ihre Gesundheit tun?
Akupunktur

chinesische Medizin
Gan TCM Praxis
Rubigenstrasse 6

3123 Belp

Tel. 031 711 3311

www.gantcm.ch

3150 Schwarzenburg | Telefon 031 731 21 20
www.huettinger.ch

19 Geschäfte von

Schwarzenburg
schenken Ihnen gerne den

Am Freitag 6. Oktober 

doppelte

Freitag 9. April 2021

Grosse
Herren- Hosen- Akt ion

Bernstr. 5, 3150 Schwarzenburg, Tel. 031 731 02 78

Alles fürs Fest!
Adelboden Frutigen Spiez Schwarzenburg Belp

Grosse
Herren- Hosen- Akt ion

Bernstr. 5, 3150 Schwarzenburg, Tel. 031 731 02 78

Alles fürs Fest!warme
Winterjacken

Bernstr. 5, Schwarzenburg           Eggenweg 1, Belp

Alles fürs Fest!
bis ende juni 2021

teil-ausverkauf

Stark reduzierte 
ausstellungsmodelle

Attraktiver  
frühlingsrabatt 

auf allen modellen

Industriestrasse 12
Tel. 031 771 15 11

3672 Oberdiessbach
Fax 031 771 22 55

051909J

jordibelp.ch

Wir glauben  
an Print.  

05
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die aktuellen Corona-Vorschriften des 
Bundes einzuhalten.
Aktenauflage:
Die Unterlagen zu den Traktanden 2, 3, 
4, 5 und 6 liegen 30 Tage vor der Ab-
geordnetenversammlung öffentlich bei 
den Gemeindeverwaltungen Rüschegg, 
Rüeggisberg und Riggisberg auf.
Einsprachen/Beschwerden:
Beschwerden wegen Missachtung der 
Verfahrensvorschriften sind gemäss Ar-
tikel 93ff des GG innert 30 Tagen nach 
der Versammlung schriftlich beim Re-
gierungsstatthalteramt Bern-Mittelland 
einzureichen.
Stimmberechtigt:
Stimmberechtigt sind gemäss Art. 10ff 
des Verbands Organisationsreglements 
(OgR) nur Abgeordnete, die von den Ver-
bandsgemeinden gewählt sind. Die Ab-
geordnetenversammlung ist gemäss Art. 
63 OgR öffentlich und kann von allen in-
teressierten Personen besucht werden.

Rüschegg, 29. März 2021
Der Vorstand.

GEMEINDEN

 BELP
Öffentliche Planauflage nach Art. 60 
BauG – Ortsplanungsrevision
Der Gemeinderat Belp bringt gestützt auf 
Art. 60 des Baugesetzes vom 9. Juni 1985 
die Ortsplanungsrevision (bestehend aus 
Baureglement, Zonenplan Siedlung, Zo-
nenplan Landschaft, Zonenplan Naturge-
fahren und Zonenplan Gewässerräume) 
zur öffentlichen Auflage.
Die Akten liegen während 30 Tagen vom 
9. April bis 10. Mai 2021 im Gürbesaal 
des Dorfzentrums, Dorfstrasse 30, 3123 
Belp, öffentlich auf. Der Gürbesaal ist von 
Montag bis Freitag, sowie Samstag, 24. 
April und Samstag, 1. Mai 2021 jeweils 
von 8:30 bis 17 Uhr zugänglich. Auf www.
belp.ch stehen ebenfalls alle Unterlagen 
zur Einsicht bereit.
An folgenden Daten werden im Gürbe-
saal zusätzlich Sprechstunden angebo-
ten. Eine telefonische Voranmeldung ist 
obligatorisch (Tel. 031 818 22 40):
- Dienstag, 27. April 2021, 17 bis 20 Uhr
- Mittwoch, 28. April 2021, 17 bis 20 Uhr
- Montag, 3. Mai 2021, 17 bis 20 Uhr
Einsprachen oder Rechtsverwahrungen 
sind innerhalb der Auflagefrist schriftlich 
und begründet bei der Gemeindever-
waltung Belp, Planung und Infrastruktur, 
Güterstrasse 13, Postfach 64, 3123 Belp 
einzureichen.
In Kollektiveinsprachen und vervielfältig-
ten oder weitgehend identischen Einspra-
chen ist anzugeben, welche Person befugt 
ist, die Einsprechergruppe rechtsverbind-
lich zu vertreten (Art. 35b Abs. 1 BauG).
Es ist vorgesehen, allfällige Einsprache-
verhandlungen in den Kalenderwochen 
21 und 22 durchzuführen.

3123 Belp, 6. April 2021
Der Gemeinderat

Baupublikation
Gesuchsteller: Kolumbus Generalbau 
GmbH, Aemmenmattstrasse 43, 3123 
Belp
Projektverfasser: Opus Architekten AG, 
Aemmenmattstrasse 43, 3123 Belp
Bauvorhaben: Erstellen von drei Treppen-
häuser, einem Personenlift und einem Wa-
renlift vom Erdgeschoss bis zur Dachter-
rasse. Erstellen eines Glasgeländers, das 
gesamte Gebäude umschliessend.
Bauart: Bauweise in Beton- und Stahlkon-
struktion, Fassaden in Beton und Glas, 
Flachdach.
Standort: Aemmenmattstrasse Nr. 43, auf 
Gbbl. Nr. 2275, Arbeitszone A2, Gewäs-
serschutzbereich A, ES IV, Koordinaten 
2.605.050/1.194.500.
Entwässerung der neuen Dachflächen in 
seitliche Versickerung.
Auflageort und Einsprachestelle: Abtei-
lung Bau Belp, Güterstrasse 13, PF 64, 
3123 Belp
Auflage- und Einsprachefrist: 3. Mai 2021
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen. 

Belp, 23. März 2021, 
Abteilung Bau, Jürg Aebersold

 GERZENSEE
Baupublikation
Gesuchsteller: Niederhauser Carreisen 
AG, Grubenweg 6, 3115 Gerzensee
Projektverfasser: Bauführervertretung 
Rolli GmbH, Scheidgasse 23, 3703 Ae-
schi b. Spiez
Bauvorhaben: Neuaufteilung der Wohn-
fläche und Schaffung einer zusätzlichen 
Wohnung innerhalb des best. Volumens, 
Ersatz Ölheizung durch Wärmepumpe 
aussen aufgestellt, Ersatz von 3 Garagen-
toren, nachträgliches Baugesuch für Car-
port bei Tankanlage und Pergola
Standort: Grubenweg 6, Gerzensee, Par-
zelle-Nr. 519, Wohn-/Arbeitszone W/A 2
Koordinaten: 2609175/1186770
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Versickerungsanlage neu, Gewäs-
serschutzbereich B
Beanspruchte Ausnahme: Unterschrei-
tung des Gebäudeabstandes (Art. 33 
GBR)
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Gerzensee, Spielgasse 1,
3115 Gerzensee
Auflage- und Einsprachefrist: Montag, 10. 
Mai 2021
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen, ebenfalls 
allfällige Begehren um Lastenausgleich 
(im Doppel). Lastenausgleichsansprü-
che, die der Gemeinde innert der Ein-
sprachefrist nicht angemeldet werden, 
verwirken (Art. 31 Baugesetz). Allfällige 
Kollektiveinsprachen oder vervielfältigte 
Einzeleinsprachen sind nur gültig, wenn 
die Person oder die Personengruppe an-
gegeben ist, welche die Einsprechergrup-
pe rechtsgültig zu vertreten befugt sind 
(Art. 35b BauG)
Begriff des Lastenausgleichs gemäss Art. 
30 und 31 Baugesetz:
Nutzt ein Grundeigentümer einen Sonder-
vorteil, der ihm durch eine Ausnahmebe-
willigung, eine Überbauungsord¬nung 
oder sonstwie in wesentlicher Abwei-
chung von örtlichen Bauvorschriften zu-
lasten eines Nachbars eingeräumt ist, so 
hat er diesen Nachbar zu entschädigen, 
wenn die Beeinträchtigung erheblich ist.
 Gerzensee, 31. März 2021
 Namens der 
 Gemeinde-Baupolizeibehörde:
 Gemeinderat Gerzensee

 KAUFDORF
Allgemeinverfügung zum Anpflanzen 
und Zurückschneiden von Bäumen, 
Grünhecken, Sträuchern und land-
wirtschaftlichen Kulturen entlang von 
öffentlichen Strassen; Einfriedungen.
Die Eigentümerinnen und Eigentümer von 
Privatparzellen sowie Strassenanstösse-
rinnen und –anstösser werden ersucht, 
bezüglich Bepflanzungen und Einfriedun-
gen an öffentlichen Strassen folgende Be-
stimmungen zu beachten:
Bäume, Sträucher und Anpflanzungen,
– die zu nahe an Strassen stehen,
– die in den Strassenraum und Gehwege 

hineinragen,
– die Signalisationen und Strassenbe-

leuchtungen abdecken oder mangelnde 
Übersicht bei Strassenverzweigungen 
verursachen,

gefährden die Verkehrsteilnehmenden. 
Spezielle Gefahr besteht für Kinder und 
Erwachsene, die aus verdeckten Standor-
ten unvermittelt auf die Strasse treten. Zu-
sätzlich werden die Strassenunterhalts- 
und Reinigungsarbeiten erschwert oder 
verunmöglicht.
Zur Verhinderung von Verkehrs- und sons-
tigen Gefährdungen schreibt das kanto-
nale Strassenrecht unter anderem vor (vgl. 
Strassengesetz Artikel 73 Absatz 1, Arti-
kel 74 Buchstabe b, Artikel 83, Artikel 84 
Absatz 2, Artikel 93; Strassenverordnung 
Artikel 57):
a)  Bäume, Hecken, Sträucher und der-

gleichen bis zu einer Höhe von 1.20 
m müssen seitlich einen Abstand von 
mindestens 50 cm zum Fahrbahnrad 
haben.

b)  Überhängende Äste dürfen nicht in 
den über der Strasse freizuhaltenden 

Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; 
über Fuss-, Geh- und Radwegen muss 
in der Regel eine Höhe von 2.50 m frei-
gehalten werden. Diese Höhen müssen 
insbesondere auch bei Schneelast ein-
gehalten werden.

c)  Die Wirkung von Strassenbeleuchtun-
gen darf nicht beeinträchtigt werden.

d)  Signalisationen und Verkehrsspiegel 
müssen von allen Strassenseiten gut 
sichtbar bleiben.

An unübersichtlichen Strassenstel-
len dürfen Einfriedungen und Zäune die 
Fahrbahn um höchstens 60 cm überra-
gen. Für die nicht hochstämmigen Bäu-
me, Hecken, Sträucher, landwirtschaftli-
che Kulturen und dergleichen gelten die 
Vorschriften über Einfriedungen. Danach 
müssen solche Pflanzen bis zu einer Höhe 
von 1.20 m einen Strassenabstand von 50 
cm ab Fahrbahnrand einhalten. Sind sie 
höher, so müssen sie um ihre Mehrhöhe 
zurückversetzt werden. Der Geltungsbe-
reich erstreckt sich auch auf bestehende 
Pflanzen.
Gestützt auf die oben genannten gesetzli-
chen Vorgaben verfügt die Bauverwaltung 
Kaufdorf mittels Allgemeinverfügung wie 
folgt:
Die Strassenanstösserinnen und –anstös-
ser sind angewiesen, die Äste und andere 
Bepflanzungen alljährlich bis zum 31. Mai 
und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls er-
neut auf das vorgeschriebene Lichtmass 
zurückzuschneiden. An unübersichtlichen 
Strassenstellen sind Bäume, Grünhecken, 
Sträucher, gärtnerische und landwirt-
schaftliche Kulturen (z.B. Mais) in einem 
genügend grossen Abstand gegenüber 
der Fahrban anzupflanzen, damit sie nicht 
zurückgeschnitten bzw. vorzeitig gemäht 
werden müssen.
Sämtliche Kosten sind durch den jeweili-
gen Grundeigentümer zu tragen.
Die Eröffnung der Verfügung erfolgt ge-
mäss VRPG, Art. 52, Abs. 2 ohne Be-
gründung durch amtliche Publikation im 
Anzeiger Gürbetal, Längenberg, Schwar-
zenburgerland.
Rechtmittelbelehrung gemäss Verwal-
tungsrechtspflegegesetz (VRPG) des 
Kanton Bern.
Die Beschwerde ist innert 30 Tagen seit 
der Veröffentlichung unter Beachtung der 
Formvorschriften beim Regierungsstat-
thalteramt Bern-Mittelland Poststrasse 
25, 3071 Ostermundigen, zu erheben. 
Parteieingaben sind in Amtssprache ein-
zureichen und müssen einen Antrag, die 
Angabe von Tatsachen und Beweismit-
teln, eine Begründung sowie eine Unter-
schrift enthalten; greifbare Beweismittel 
sind beizulegen. 
Bei Missachtung dieser Bestimmungen 
werden die Organe der Strassenbaupo-
lizei von Gemeinde und Kanton das Ver-
fahren zur Wiederherstellung des recht-
mässigen Zustandes einleiten, indem sie 
die in den Strassenabstand hineinragen-
den Äste und andere Bepflanzungen auf 
das gesetzliche Mass zurückschneiden 
lassen. Die dabei anfallenden Kosten 
werden den Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümern ersatzvornahmeweise 
in Rechnung gestellt.

Bauverwaltung Kaufdorf

Trinkwasser-Untersuchungsbericht
Das Trinkwasserinspektorat des kantona-
len Laboratoriums hat am 11. März 2021 
aus dem Verteilnetz der öffentlichen Was-
serversorgung der Gemeinde Kaufdorf 
unangemeldet Proben entnommen. Die 
Untersuchung dieser Proben im kanto-
nalen Laboratorium in Bern hat folgendes 
ergeben:
Prüfbericht vom: 17. März 2021
Untersuchte Kriterien: mikrobiologische 
und physikalisch-chemische Qualität
Verwendung: als Trinkwasser
Beurteilung: Die Untersuchungsergeb-
nisse entsprechen den gesetzlichen Vor-
schriften.
Härtegrad (franz.) 34.5 °f (hart)
Für die Beantwortung allfälliger Fragen 
steht unser Brunnenmeister Andreas Wör-
hoff gerne zur Verfügung (079 415 57 83).
Wir weisen hiermit ausdrücklich darauf 
hin, dass die Besitzer von privaten Was-
serversorgungen gemäss Artikel 275 d der 
eidg. Lebensmittelverordnung allfällige 
Wasserbezüger/innen ebenfalls jährlich 
mindestens einmal über die Qualität des 
Trinkwassers informieren müssen.

Gemeindeverwaltung Kaufdorf

 KIRCHDORF
Baupublikation
Bauherrschaft: Eki Duvelek, 
Seftigenstrasse 141, 3123 Belp 
Projektverfasserin: 
Müller und Müller Architektur und Immo-
bilien AG, Carlo Müller, Rubigenstrasse 
35, 3123 Belp
Bauvorhaben: Einbau von Wohnungen im 
best. Saal, Einbau Pizzaofen mit Kamin 
im Restaurant 
Standort: Dorf 32, 3126 Gelterfingen, Par-
zelle-Nr. 32, Zone: Landwirtschaftszone, 
Gewässerschutzmassnahmen: Gewäs-
serschutzbereich üB, Anschluss an zen-
trale ARA bestehend. 
Ausnahmen: 
-  Bauen ausserhalb des Baugebietes 

(Art. 24 RPG)
-  Bauten in Waldnähe (Art. 25 KWaG)
Hinweise: 
-  Bauen im Gewässerraum (Art. 41c 

GschV)
-  Wasserbaupolizeibewilligung (Art. 48 

WBG)
Auflage- und Einsprachefrist: 
10. Mai 2021
Auflagestelle: Gemeinde Kirchdorf (BE), 
Kirchgasse 2, 3116 Kirchdorf BE
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nerhalb der Auflage- und Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfäl-
tigten und weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

 NIEDERMUHLERN
Kiesbezüge durch Private
Die Grube Tann ist für Kiesbezüge durch 
Private geöffnet am:
Dienstag, 20. April 2021 und Mittwoch, 
21. April 2021 jeweils von 7.30 – 11.30 
Uhr und 13 – 16.30 Uhr
Die Kiesabgabe wird durch die Gemeinde 
Köniz organisiert. Der Preis pro m3 beträgt 
Fr. 30.–

Bau- und Betriebskommission Wald

 RIGGISBERG
Bibliothek Riggisberg
Es gelten weiterhin folgende Öffnungszei-
ten (auch während den Frühlingsferien):
Mittwoch 13.30 – 15.30 Uhr
Freitag 17.00 – 19.00 Uhr
Am Karfreitag (2.April 2021) bleibt die Bi-
bliothek geschlossen.
Wir wünschen Ihnen frohe Ostertage und 
bleiben Sie gesund!

Ihr Bibliotheksteam

Geringfügige Änderung Überbau-
ungsordnung „Sonnenareal“ nach Art. 
122 Abs. 7 der Bauverordnung vom 6. 
März 1985 (BauV)
Beschluss des Gemeinderats / Be-
kanntmachung nach Art. 122 Abs. 8 
BauV
Der Gemeinderat Riggisberg hat die vor-
erwähnte geringfügige Änderung 27. März 
2021 beschlossen.
Gegen den Beschluss des Gemeinde-
rats kann innert der Frist von 30 Tagen 
ab Publikation beim Amt für Gemeinden 
und Raumordnung (Abteilung Orts- und 
Regionalplanung) Nydeggasse 11/13, 
3011 Bern, schriftlich und begründet Be-
schwerde erhoben werden. 
Die Unterlagen können bei der Gemeinde-
verwaltung eingesehen werden.

Riggisberg, 29. März 2021 
Gemeinderat Riggisberg

Regionaler Sozialdienst – am 12. + 13. 
April 2021 geschlossen
Der Regionale Sozialdienst Riggisberg 
bleibt am Montag, 12. April und Diens-
tag, 13. April 2021 infolge Umzug den 
ganzen Tag geschlossen (Schalter und 
Telefon). Wir bitten die Bevölkerung um 
Kenntnisnahme und danken für das Ver-
ständnis.

Gemeindeverwaltung Riggisberg

Baupublikation
Bauherrschaft: Otto Bühlmann AG, 
AG Otto Bühlmann, Halbbachweg 16, 
3132 Riggisberg
Projektverfasserin: BEG bau+edv gmbh, 
Ingenieurbüro für Tiefbau, Badhaus 9, 
3615 Heimenschwand
Bauvorhaben: Umnutzung Aussenraum-
flächen zu Materiallager für Rohkiesma-
terial und Abstellplätze für leere Mulden 
und Aufbauten, Rückbau Gebäudehülle 
und Neubau Lager für Maschinenteile, Er-
stellen Bedachung für Betonmischanlage 
und Lager für Anlage- und Maschinentei-
le, Erstellen Radwaschanlage, Rückbau 
und Neubau LKW-Unterstand und Remi-
se, Neubau Lager für LKW-Bestandteilen, 

Umnutzung Wohnhaus in gewerbliches 
Lagergebäude 
(teilweise nachträgliches Baugesuch) 
Standort: Riggisberg, Halbbachweg 16, 
16b, 16e, 16h, 16i sowie Staldenweg 6, 
Parzellen Nrn. 1024, 516 und 362, Arbeits-
zone A1 und A2
Gewässerschutzmassnahmen: Gewäs-
serschutzbereich Au; Die Grundstückent-
wässerung erfolgt im Trennsystem. 
Ausnahme: Überschreiten der Gebäude-
höhe (Art. 2 GBR)
Auflage- und Einsprachefrist: 3. Mai 2021
Auflagestelle: Gemeinde Riggisberg, Vor-
dere Gasse 2, 3132 Riggisberg
Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
aufgestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nerhalb der Auflage- und Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfäl-
tigten und weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

 RÜSCHEGG
Gemeinderatsinformationen 
Rüschegg März 2021
Präsidiales, Finanzen und Personal
Der Gemeinderat verabschiedet:
•  Die definitive Traktandenliste für die 

Gemeindeversammlung vom 11. Juni 
2021, welche im Anzeiger und auf der 
Homepage der Gemeinde veröffentlicht 
wird. Zusätzliche Informationen zu den 
Gemeindeversammlungsgeschäften 
werden in der Botschaft, dem "Dr Rü-
schegger", welcher Anfang Juni 2021 
in alle Haushaltungen der Gemeinde 
Rüschegg verteilt wird, publiziert.

Soziales
Der Gemeinderat beschliesst:
•  Der Erneuerung der Leistungsverein-

barung "gggfon" 2022-2025 in der vor-
liegenden Form mit der Einwohnerge-
meinde Meikirch zu und genehmigt die 
Kosten von 17 Rp. / Einwohner und Jahr 
zuzustimmen.

Infrastruktur
Der Gemeinderat beschliesst:
•  Die Verlängerung der Leitungssanie-

rung Obergambach–Bühlweid um 70m 
bis zur Kantonsstrasse und vergibt die 
Tiefbauarbeiten für die Wasserleitung 
und die Belagsarbeiten zum Preis von 
Fr. 25'000.00 (inkl. MwSt.) an die Bag-
ger Stoll AG aus Rüschegg Heubach 
sowie die Rohrlegearbeiten zum Preis 
von Fr. 23'000.00 inkl. MwSt. an die M. 
Sanitär GmbH aus Rüschegg Heubach. 
Weiter beschliesst er für das Käserei-
gässli ein dreiteiliges Fahrverbot und 
die Reduktion der Belagsbreite auf 1.5 
m.

•  Die Arbeiten für die Sanierung der Was-
sertransportleitung Gustern-Eywald 
sowie für die Sanierung der Sauber-
abwasserleitungen Eywald-Gustern 
nach erfolgter Submission wie folgt zu 
 vergeben: 

     - Tiefbauarbeiten für Fr. 690'128.75 (inkl. 
MwSt.) an die Frutiger AG, Thun

      - Rohrlegearbeiten für Fr. 150'441.25 
inkl. MwSt. an die M. Sanitär GmbH, 
Rüschegg Heubach

Der Gemeinderat genehmigt:
•  Einen Planungskredit von Fr. 6'000.00 

für das Vorprojekt für die Netzerwei-
terung Ey der Wasserversorgung und 
vergibt den Auftrag für die Planungsar-
beiten zum Preis Fr. 5'815.80 (Kosten-
dach inkl. MwSt. und Nebenkosten) an 
die WA-TEC AG Thun.

Der Gemeinderat

Wasserversorgung Rüschegg
Gemäss Art. 23 des Lebensmittelgeset-
zes ist die Wasserversorgung Rüschegg 
verpflichtet, periodische Kontrollen des 
Trinkwassers durchzuführen. Die letzten 
Untersuchungsergebnisse des Interla-
bors Belp AG haben ergeben, dass das 
Trinkwasser der Wasserversorgungen der 
Gemeinde Rüschegg den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht.
Wasserversorgung Rüschegg
Untersuchungsergebnisse der mikrobio-
logischen Kontrollen vom 15.3.2021
Entnahme Orte: hintere Quellen (3 Fas-
sungen vor UV-Anlage)
-  Mikrobiologisch-hygienische Qualität: 

einwandfrei
Untersuchungsergebnisse der chemi-
schen Kontrolle vom 15.3.2021
Entnahme Ort: PW Sangern (nach UV-An-
lage)
- Gesamthärte in franz. Graden:
   25.0°f / Härtebereich „mittelhart“
- Nitratgehalt:
   15.0 mg/l (Höchstwert 40 mg/l)
- Calcium: 89.0 mg/l
Untersuchungsergebnisse der Chloro-
thalonil Kontrolle vom 27.2.2020



Der Anzeiger   G Ü R B E T A L  |  L Ä N G E N B E R G  |  S C H W A R Z E N B U R G E R L A N D Seite 3 | 9. April 2021 | Nr. 14

STELLENMARKT 

KOLLEGE GESUCHT:
METALLBAUER / IN

MONTEUR HÖRMANN-PRODUKTE
METALLBAUER, SCHREINER, ELEKTRIKER....

Jörg & Co Metallbau AG                             
Bethlehem 17                                               
3185 Schmitten/Schwarzenburg                                        
Tel. +41 026 496 22 19

joergmetallbau@bluewin.ch
www.joergmetallbau.ch

Die Familienunternehmung RS Hilfsmittel GmbH ist seit 19 Jahren in der Hilfsmittel-
versorgung in der Region tätig. Wir versorgen Menschen mit individuell angepassten 
Hilfsmitteln, damit die Lebensqualität und das Wohlbefinden gesteigert oder erhalten 
werden können. Seit Jahren sind wir mit der Fachabteilung RS Gesundheit speziell in 
der Strumpfversorgung tätig und konnten uns durch unser spezifisches Fachwissen 
und das exakte Anmessen der Strümpfe etablieren. Als christlich geführtes KMU ist es 
uns ein Anliegen, unseren Kunden und Mitarbeitern mit Respekt und in Würde zu be-
gegnen. Das Wohlbefinden und die Gesundheit unserer Kunden liegen uns am Herzen.

Im Zuge einer Reorganisation und zur Erweiterung unseres Teams suchen wir per so-
fort oder nach Vereinbarung eine

Strumpfberaterin als Bereichsleitung Strümpfe
Arbeitspensum 80%

Ihre Hauptaufgaben
Sie empfangen und bedienen die Kunden im Laden, auswärts und am Telefon. Sie 
nehmen persönlich und selbstständig die benötigten Masse für die Strumpfversor-
gung (Flach- und Rundstrick) auf und verarbeiten diese weiter. Sie beraten die Kunden 
bezüglich Handhabung, Zusatzprodukte und die verschiedenen Finanzierungsmög-
lichkeiten. Die Kassenabrechnung sowie die Verkaufsadministration liegen in Ihrer 
Verantwortung. Neben dem ERP für die Auftrags- und Lagerbearbeitung nutzen Sie 
die gängigen Office-Programme. Das Bestellwesen inkl. der Wareneingangskontrolle 
gehört wie die Ladengestaltung und Warenpräsentation in Ihr Arbeitsbereich. Für die 
täglichen Arbeiten übernehmen Sie den Lead und werden von einer weiteren Person 
unterstützt. Organisatorisch sind Sie direkt der Geschäftsleitung unterstellt und kön-
nen beim Aufbau und bei Fragen auch auf die Erfahrung unserer Bereichsleiterin Brust-
prothetik zurückgreifen.
 
Ihr Profil
• Erfahrung im Anmessen von Rund- und Flachstrickstrümpfen
• Selbstständiges, exaktes und verantwortungsbewusstes Arbeiten
• Einfühlungsvermögen und empathischer Umgang mit den Mitmenschen
• Computer-Basiswissen für die tägliche Arbeit
• Führerausweis Kat. B
• Erfahrung im Verkauf

Es erwartet Sie
• Interessante und herausfordernde Tätigkeit
• Eigenverantwortung und Raum zum Mitgestalten
• Arbeit in einem kleinen, motivierten Team
• Anmessung von Strümpfen im Laden oder beim Kunden vor Ort
• Arbeitszeiten richten sich nach den Öffnungszeiten des Geschäftes
• Arbeitstage Dienstag bis Freitag 
• keine Wochenenddienste

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto.

Andy Bieri | bieri@rs-hilfsmittel.ch
RS Hilfsmittel GmbH | Bernstrasse 292 | 3627 Heimberg | 033 438 33 33

Für Ihr Wohlbefinden.

Schreiner / Bodenleger
für Rep., Umbau, Böden, Laminat, 
Parkett, Lino, PVC. Verlege auch 
Ihren gekauften Boden, Montagen

Mobil 079 356 49 70
DUO214589

Die Cäsar Bay AG ist seit über 115 Jahren 
erfolgreich im Hoch- und Tiefbau tätig mit Sitz 
in Konolfingen – Drehscheibe unserer Baustel-
len im Grossraum Emmental – Thun – Bern. Als 
Familienunternehmen in der 4. Generation 
mit rund 100 Mitarbeitenden stehen bei uns 

langfristige Geschäftsbeziehungen sowie eine erstklassige 
Ausführung unserer Arbeiten an erster Stelle. 

Diesen hohen Qualitätsstandard erreichen wir dank unse-
ren zuverlässigen und langjährigen Mitarbeitern, die wir 
für die Erreichung unserer gemeinsamen Ziele unterstüt-
zen und fördern. Ihre Sicherheit und Weiterbildung ist ein 
zentrales Anliegen, in das wir laufend investieren.

Von eigenen Überbauungen bis zu kleinen Baustellen bie-
ten wir ein abwechslungsreiches und herausforderndes 
Tätigkeitsgebiet.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 
 sofort oder nach Vereinbarung

Vorarbeiter Tiefbau (m/w)
• Selbständige Führung von kleineren Baustellen
• Unterstützung des Poliers auf grösseren Baustellen
• Disposition Personal und Inventar, Rapportierung  

und Ausmass
• Einhalten und Umsetzen der Arbeitssicherheits-

vorschriften
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufslehre sowie 
einige Jahre Erfahrung und besitzen den PW-Führeraus-
weis

Strassenbauer (m/w)
• Verkehrswegbau
• Werkleitungsbau
• Pflästerungen und Abschlüsse
• Umgang mit Baumaschinen
Sie verfügen über eine abgeschlossene Lehre und besitzen 
den PW-Führerausweis

Was uns auszeichnet:
• Eine flache Hierarchie 
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Langjährige Mitarbeiter, die Sie bei Ihrer Einarbeitungs-

zeit unterstützen 
• Verantwortung und Selbständigkeit
• Staufreie Anfahrt

Für weitere Auskünfte zu den verschiedenen Stellen dür-
fen Sie sich an unseren Leiter Tiefbau, Herr Urs Badertscher, 
Mobile 079 125 98 95 wenden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen!

Cäsar Bay AG, Emmentalstrasse 73c, 3510 Konolfingen, 
Telefon 031 790 43 43, info@bay-bau.ch

DUO215094

Die Cäsar Bay AG ist seit über 115 Jahren 
erfolgreich im Hoch- und Tiefbau tätig mit Sitz 
in Konolfingen – Drehscheibe unserer Baustel-
len im Grossraum Emmental – Thun – Bern. Als 
Familienunternehmen in der 4. Generation 
mit rund 100 Mitarbeitenden stehen bei uns 

langfristige Geschäftsbeziehungen sowie eine erstklassige 
Ausführung unserer Arbeiten an erster Stelle. 

Diesen hohen Qualitätsstandard erreichen wir dank unse-
ren zuverlässigen und langjährigen Mitarbeitern, die wir 
für die Erreichung unserer gemeinsamen Ziele unterstüt-
zen und fördern. Ihre Sicherheit und Weiterbildung ist ein 
zentrales Anliegen, in das wir laufend investieren.

Von eigenen Überbauungen bis zu kleinen Baustellen bie-
ten wir ein abwechslungsreiches und herausforderndes 
Tätigkeitsgebiet.

Für die Nachfolge unseres langjährigen 
 Mitarbeiters, der pensioniert wird, suchen wir:

Kundenmaurer / Plattenleger (m/w)
• Selbständige und vielseitige Arbeiten, Umbauten; 
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Maurerlehre 

 sowie einige Jahre Erfahrung und besitzen den  
PW-Führerausweis

Was uns auszeichnet:
• Eine flache Hierarchie 
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Langjährige Mitarbeiter, die Sie bei Ihrer Einarbeitungs-

zeit unterstützen 
• Verantwortung und Selbständigkeit
• Staufreie Anfahrt

Für weitere Auskünfte zu dieser Stelle dürfen Sie sich an 
unseren Bereichsleiter Kundendienst, Herr Beat Hodel, 
Mobile 079 345 45 05, wenden. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen!

Cäsar Bay AG, Emmentalstrasse 73c, 3510 Konolfingen, 
Telefon 031 790 43 43, info@bay-bau.ch

215095

WOHNUNGEN  
LIEGENSCHAFTEN

ZU VERMIETEN

Kirchdorf
Zu vermieten per sofort oder nach Ver-
einbarung in neu renoviertem Liebha-
berobjekt mit Terrassen

Dorfstrasse 5

4½-Zimmer, 1 Stock, 
100 m2

Mietzins 1450.– Fr., Nebenkosten 
230.– Fr., Pauschal 1680.– Fr.

4½-Zimmer-Dach-
wohnung, 100 m2

Mietzins 1450.– Fr., Nebenkosten 
230.– Fr., Pauschal 1680.– Fr.

Tel.: 033 345 34 35 05
17

88
J

Oppligen
Zu vermieten per 1. April oder nach Ver-
einbarung in neu gebautem Rieghaus, 
15 Min. von Bern, 7 Min. von Thun

4½-Zimmer Parterre
helle schöne Wohnung, grosser Aus-
sensitzplatz, Laminat, Keramikböden, 
Dusche, Badewanne, WM - Tumbler, 
grosser Keller (Bastelraum)

Mietzins 1670.– Fr., Nebenkosten 
200.– Fr., Pauschal 1870.– Fr., AAP 50

Tel.: 033 345 34 35 051789J

Toffen, Nähe Bahnhof,Grüdstrasse 11, 
zu vermieten per 1. Juli 2021

3 ½-Zimmer-Wohnung
Parkettlaminat, Balkon, Keller- und 
Estrich, Reduit. Miete mtl. Fr 1100.–, 
NK 220.– à ct.
Abstellplatz Fr. 45.-, Garage Fr. 90.–
Telefon 031 839 08 03, 
Natel 079 613 08 10 051908J

  

  

 
 

 

 
 

Wir haben laufend freie Wohnungen an 
der Belpbergstr. 51/53 + Ahornweg 2/4 

 

2½–Zimmer-Wohnungen 
Mietzins ab mtl. CHF 1'470.- inkl. HK/NK 

 

3½–Zimmer-Wohnung 
Mietzins ab mtl. CHF 1'850.- inkl. HK/NK 

 

Bestens auch für Senioren geeignet. 
 

Grosszügige, lichtdurchflutete Grund-
risse, Parkettboden, barrierefreie 
Duschen, Balkon und Lift.  
Bushaltestelle direkt vor dem Haus.  
 

Weitere Auskünfte und detaillierte 
Unterlagen erhalten Sie gerne bei: 

 

i r m immobilien ag 
Bärenmatte 1 

3110 Münsingen 

031 311 11 32 

 

Zu vermieten in Wichtrach 5 Min. 
vom S Bahnhof per 1. Mai 2021 
schöne und gemütliche frisch 
renovierte

3½ Zimmer Wohnung
in Bauernhaus im 1. OG mit
Aussicht auf die Alpen und den
Belpberg
- Platten- und Parkettböden
-  Küche mit Glaskeramikherd  

und Geschirrspüler
-  Badezimmer mit Badewanne  

und Wäschetrockner
- Autoabstellplatz vorhanden
- 2 Lauben / Balkone
- Mietzins netto 1'480.–
- NK-Akonto     200.–
Auskunft erteilt Tel. 078/791 93 74

051901J

  
 
Riggisberg, obere Bühlen 8 
Zu vermieten ab 1Juli 2021 oder nach 
Vereinbarung. 
in Dreifamilienhaus, Parterre 
4–Zimmerwohnung 
Südhang mit schöner Aussicht und 
Umschwung. Mit Balkon, Keller. 
Teilrenoviert. Keine Haustiere. 
Miete Fr. 1155.- NK 200.- à ct. 
Abstellplatz 35. - 
Telefon: 079 891 11 43 
 
 
 
 
 
 
 

051880J

 
 
 

Toffen 
Nähe Bahnhof, Grüdstrasse 11, zu vermieten  
per 1. Mai 2021 oder nach Vereinbarung 
1- Zimmerwohnung 
im 1. Stock, Grosszügiges Zimmer, offene  
Küche mit Durchreiche, Dusche/WC,Keller. 
Miete Fr. 650.-, HK/NK Fr. 110.- à ct. 
Abstellplatz Fr. 45.- 
Telefon: 031 839 08 03, 079 613 08 10 

 
  

WIR ZÜGELN SIE
� Umzüge � Räumungen � Lagerungen

� Möbeltransporte � Reinigungen

F. Kammermann
031 951 05 27
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ZU VERKAUFEN

Immobilienverkauf ist
Vertrauenssache.

Rolf Allimann
079 375 00 57

Vertrauenssache.

rolf.allimann@follow.immo
www.follow.immo

Beratung - Bewertung
Verkauf - Finanzierung

Kostenlose  Schätzung
Falls  Sie  sich  mit  dem  Gedanken
befassen,  Ihre  Immobilie  zu  
verkaufen,  helfe  ich  Ihnen  
gerne  mit  einer  KOSTENLOSEN  
SCHÄTZUNG  weiter.

Der  Profi  bringt  Profit!

N.  Regez
Tel.  079  215  57  27
n.regez@remax.ch

048192J

IMMOBILIEN TREUHAND AGTel. 031 812 23 00
info@jenni-immo.ch IMMOBILIEN TREUHAND AGTel. 031 812 23 00
info@jenni-immo.ch
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Entnahme Ort: hintere Quelle und vorde-
re Quelle
-  Chlorothalonil-Metabolit R417888 0.02 

µg/l (Höchstwert 0.1 µg/l)
-  Chlorothalonil-Metabolit R471811 0.05 

µg/l (Höchstwert 0.1 µg/l)
-  Chlorothalonil-Metabolit R417888 0.02 

µg/l (Höchstwert 0.1 µg/l)
Das Trinkwasser stammt aus den Sangern 
– Quellen und wird mit einer UV-Anlage 
entkeimt. 

Wasserversorgung Eywald
Untersuchungsergebnis der mikrobiolo-
gischen Kontrolle vom 15.3.2021
Entnahme Ort: Reservoir Lauetli (nach 
UV-Anlage)
- Mikrobiologisch-hygienische Qualität: 
   einwandfrei
Untersuchungsergebnisse der chemi-
schen Kontrolle vom 15.3.2021
Entnahme Ort: Reservoir Lauetli (vor 
UV-Anlage)
- Gesamthärte in franz. Graden:
  14.0°f / Härtebereich „weich“
-  Nitratgehalt (Toleranzwert 40 mg/l): 3.0   

mg/l
- Calcium: 49.0 mg/l
Untersuchungsergebnisse der Chloro-
thalonil Kontrolle vom 27.2.2020
Entnahme Ort:  Reservoir Gustern
-  Chlorothalonil-Metabolite R417888, 

R471811 und R417888 nicht nachweisbar
Das Trinkwasser stammt aus den Schwir-
ren – Quellen und wird mit einer UV-Anlage 
entkeimt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass auch 
die Besitzer von Privatversorgungen ihre 
Konsumenten und Konsumentinnen ge-
mäss Art. 5 der Verordnung über Trink-, 
Quell- und Mineralwasser ebenfalls jähr-
lich mindestens einmal über die Qualität 
des Trinkwassers informieren müssen. 
Weitere Auskünfte können bei der Bau-
verwaltung Rüschegg (Tel. 031 738 70 73) 
eingeholt werden.

Rüschegg Gambach, 31. März 2021
Wasserversorgung Rüschegg

Sperrgut- und Altmetallsammlung
Hirschhorn; Freitag, 9. April 2021, 14.00 
- 18.00 Uhr beim Schulhaus Hirschhorn
Heubach; Samstag, 10. April 2021, 08.00 
- 12.00 Uhr Mehrzweckgebäude Pfadern, 
Heubach
Aufgrund der aktuellen Situation mit 
dem Corona-Virus sind bei der Abgabe 
der Materialien zwingend die Hygie-
ne- und Abstandsvorschriften einzu-
halten.
An den genannten Tagen und Orten ste-
hen zwei verschiedene Mulden zwecks 
Entsorgung folgender Abfälle zur Verfü-
gung:
1  Grossmulde für Sperrgut: gebüh-

renpflichtig --> pro kg Fr. –.40 (inkl. 
MwSt.)

1  Grossmulde für Altmetall: es werden 
keine Gebühren erhoben

Kühlschränke und Tiefkühltruhen sowie 
Pneus werden nicht angenommen. Die 
Entsorgungsaktion wird durch den Forst-
kommunalbetrieb durchgeführt.
Kleinsperrgut kann bis auf weiteres 
auch mit der ordentlichen Kehricht-
abfuhr entsorgt werden. Gebühren-
marken bitte nicht vergessen. Diese 
können bei der Gemeindeverwaltung 
Rüschegg zu Fr. 7.80 bezogen werden. 
Es findet pro Jahr nur noch eine Sperr-
gut- und Altmetallsammlung statt.

Umweltkommission Rüschegg

Baupublikation
Bauherrschaft: Gemischte Gemeinde 
Rüschegg, Hirschhorn 298a, 
3153 Rüschegg Gambach
Projektverfasserin: SF Baubegleitung 
GmbH, Längneybad 125, 3154 Rüschegg 
Heubach
Bauvorhaben: Umnutzung Keller in Grup-
penraum sowie Estrich in Schulraum / Ein-
bau von 3 Dachfenstern / Neubau Über-
dachung zwischen den Schulhäusern
Standort: Bundsacker 513b + e, Rüs-
chegg Heubach, Parzellen Nrn. 69, Nut-
zungszone: Zone für öffentliche Nutzung 
ZöN F (Schulanlage Bundsacker), Koor-
dinaten: 2’597’255/1’181’295
Gewässerschutzbereich: üB
Gewässerschutzmassnahmen: das Sau-
berabwasser wird in die bestehende Me-
teorabwasserleitung abgeleitet
Auflage- und Einsprachefrist: 
03. Mai 2021
Auflagestelle: Gemeinde Rüschegg, 
Hirschhorn 298 a, 3153 Rüschegg-Gam-
bach
Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
aufgestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet beim Re-
gierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen. Bei Kollektiveinsprachen 
oder vervielfältigten und weitgehend iden-
tischen Einsprachen ist anzugeben, wer 
befugt ist, die Einsprechergruppe rechts-
verbindlich zu vertreten (Art. 35b BauG).

Ostermundigen, 01. April 2021
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

Bau- & Gewässerschutzpublikation
Gesuchstellerin: 
Burri-Nydegger Heidi
Sangern 187
3153 Rüschegg Gambach
Projektverfasser: Peter Kämpfer GmbH, 

Chrützhubel 2, 3202 Frauenkappelen
Bauvorhaben: Umbau und Sanierung 
Wohnhaus mit Erweiterung der Wohnflä-
che im Dachgeschoss  
Standort:
Sangern, 3153 Rüschegg Gambach
Parzelle Nr. 227 
Gebäude Nr. 187 
Zone LWZ
Nachgesuchte Ausnahmebewilligungen: 
RPG Art. 24 + RPV Art. 39; Bauvorhaben 
ausserhalb des Baugebietes
Gewässerschutzmassnahmen:
Bestehender ARA Anschluss
Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Rüschegg, Hirsch-
horn 298a, 3153 Rüschegg Gambach
Auflage- & Einsprachefrist bis & mit:
3. Mai 2021
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen, ebenfalls 
allfällige Begehren um Lastenausgleich. 
Lastenausgleichsansprüche, die der Be-
willigungsbehörde innert der Einsprache-
frist nicht angemeldet werden, verwirken 
(Art. 31 BauG). 

Rüschegg Gambach, 24. März 2021
Namens der Gemeinde-Baupolizeibehörde:

Bauverwaltung Rüschegg

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchstellerin:
Vilgertshofer Eveline
Oberhirschhorn 317
3153 Rüschegg Gambach
Projektverfasser: 
Zbinden Holzbau, Bundsacker 902, 
3154 Rüschegg Heubach
Bauvorhaben:Neubau von 2 Einfamilien-
häuser mit Abstellplatz
Standort: Bundsacker, 3154 Rüschegg 
Heubach 
Parzelle Nr. 1369
Gebäude Nr. neu
Zone E2
Nachgesuchte Ausnahmebewilligung:
SG Art. 80; Unterschreitung Strassenab-
stand (Abstellplatz)
Gewässerschutzmassnahmen:
Anschluss an öffentliche Kanalisations-
leitung im Trennsystem
Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Rüschegg, Hirsch-
horn 298a, 3153 Rüschegg Gambach
Auflage- und Einsprachefrist bis und 
mit: 3. Mai 2021
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sind schriftlich 
und begründet innerhalb der Auflagefrist 
einzureichen, ebenfalls allfällige Begehren 
um Lastenausgleich. Lastenausgleichs-
ansprüche, die der Bewilligungsbehörde 
innert der Einsprachefrist nicht angemel-
det werden, verwirken (Art. 31 BauG). 

Rüschegg, 29. März 2021
Gemeinde-Baupolizeibehörde:

Bauverwaltung Rüschegg

Baupublikation
Bauherrschaft + Projektverfasser: Ge-
neralunternehmung Kühn AG, Emmen-
talstrasse 115, 3435 Ramsei
Bauvorhaben: 
Neubau 3 EFH mit Autounterständen
Standort: Dorf, Rüschegg Heubach, Par-
zellen Nrn. 473, 2448, Zone: Kernzone
Koordinaten: 2’597’496 / 1’181’029; 
2’597’500 / 1’181’030
Gewässerschutzbereich üB
Gewässerschutzmassnahmen:
Schmutzwasser: Anschluss an die Ge-
meindekanalisation / ARA
Meteorwasser: gemäss Versickerungs-
konzept, Überlauf in Vorfluter (bestehend)
Ausnahmen:
-  Unterschreitung des Strassenabstan-

des, Art. 19 GBR
Auflage- und Einsprachefrist: 3. Mai 2021
Auflagestelle: Gemeinde Rüschegg, 
Hirschhorn 298 a, 3153 Rüschegg-Gam-
bach
Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
aufgestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nerhalb der Auflage- und Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfäl-
tigten und weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

SCHWARZENBURG
Medienmitteilung Bauverwaltung 
Schwarzenburg vom 6. April 2021
Die Bauverwaltung Schwarzenburg bleibt 
vorderhand eine Baustelle mit Personal-
wechseln. Nach der Kündigung der Fach-
bereichsleiterin Baubewilligungsverfah-
ren, verlässt Ende Juni 2021 auch die 
Abteilungsleiterin Hochbau und Raum-
planung die Gemeindeverwaltung. Nach 
eineinhalb Jahren bei der Gemeinde 
Schwarzenburg, wird sie sich beruflich 

neu orientieren. Mit den beiden Austrit-
ten zeichnen sich mehrmonatige Vakan-
zen ab, um die beiden Stellen neu zu be-
setzen. Baugesuche werden daher ab Mai 
von externen Fachpersonen im Mandat 
behandelt.
Um das Führungsvakuum so weit wie 
möglich zu kompensieren, wird der Ge-
meinderat eine Arbeitsgruppe einsetzen, 
mit dem Ziel einer soliden Umstrukturie-
rung der Bauverwaltung. Diese temporäre 
Lösung wird die Bauverwaltung stabili-
sieren und die operative Führungsebene 
sicherstellen. Dem Gemeinderat ist es 
ein zentrales Anliegen, dass der Betrieb 
sowohl für die Kunden*innen, die Behör-
den also auch für die Mitarbeiter*innen 
möglichst ungehindert weiterlaufen kann.

Dienstordnung der Feuerwehr 
Schwarzenburg
Gestützt auf Artikel 45 der kantonalen 
Gemeindeverordnung wird bekannt ge-
macht:
Mit Beschluss vom 23. November 2020 
hat der Gemeinderat Schwarzenburg die 
Änderung „Dienstordnung der Feuerwehr 
Schwarzenburg“ beschlossen. Die Ände-
rung der Dienstordnung tritt nach Ablauf 
der Beschwerdefrist rückwirkend per 1. 
Januar 2021 in Kraft. Gemäss Artikel 60 
ff des Gesetzes über die Verwaltungs-
rechtspflege (VRPG) vom 23. Mai 1989 
kann gegen die-sen Beschluss innerhalb 
von 30 Tagen seit Publikation beim Re-
gierungsstatthalteramt Bern-Mittelland 
in Ostermundigen Beschwerde erhoben 
werden. Die Änderung der Dienstordnung 
der Feuerwehr Schwarzenburg kann un-
ter www.fwschwarzenburg.ch eingese-
hen werden.

Wartung von privaten Klärgruben und 
abflusslosen Gruben
Gemäss Stoffverordnung (StoV) und Ge-
wässerschutzgesetzgebung muss der 
Schlamm aus Kleinkläranlagen und Klär-
guben sowie der Inhalt abflussloser Gru-
ben nach Bedarf, im Regelfall mindestens 
einmal pro Jahr, in eine Abwasserreini-
gungsanlage abgeführt werden. 
Die Abwasserfaulräume sind bis auf ca. 
1/5 des Schlamminhaltes zu entleeren. 
Danach sind sie mit Frischwasser wie-
der aufzufüllen.
Für die Entsorgung und den Abtransport 
der Rückstände des Klärschlamms oder 
des Abwassers ist eine spezialisierte 
Entsorgungsfirma zu beauftragen. Diese 
stellt für die Entleerung einen Liefer- oder 
Transportschein aus, der vom Auftragge-
ber 3 Jahre aufzubewahren und auf Ver-
langen vorzuweisen ist.
Ein landwirtschaftlicher Austrag von Klär-
schlamm oder Abwasser aus abflusslosen 
Gruben ist nur in Ausnahmefällen möglich 
und braucht eine Bewilligung des kanto-
nalen Gewässerschutzamtes.
Wir bitten die Verantwortlichen, diese 
Vorschriften zu beachten. Die Bauverwal-
tung wird stichprobenweise Kontrollen
durchführen.

Bauverwaltung Schwarzenburg

Mottfeuer schaden der Umwelt
Mit Einzug des Frühlings steigt die Anzahl 
der bei der Gemeinde gemeldeten Mott-
feuer mit starker Rauchentwicklung.
Diese sind gesetzlich verboten und scha-
den zudem unserer Umwelt.
Natürliche Wald-, Feld- und Gartenabfälle 
dürfen ausserhalb von Kehrichtverbren-
nungsanlagen KVA verbrannt werden, 
wenn sie so trocken sind, dass dabei nur 
wenig Rauch entsteht und die Nachbar-
schaft nicht durch Gerüche, Feuergefahr 
oder lästige Immissionen belästigt wird 
(Gemeindepolizeireglement, Art. 22, Abs. 3). 
Andere Abfälle wie Hauskehricht, Karton, 
Styropor, Chemikalien, Reifen, Kunst-
stoffprodukte usw. dürfen weder im Freien 
noch in der "privaten KVA" wie beispiels-
weise im Cheminée oder Schwedenofen 
verbrannt werden. 
Die Gemeinde Schwarzenburg bietet ein 
breitgefächertes Entsorgungsangebot 
an, welches genutzt werden soll. Wei-
tere Informationen finden Sie auf unse-
rer Internetseite www.schwarzenburg.
ch. Bei Fragen stehen wir Ihnen bei der 
Bauverwaltung Schwarzenburg unter 
Telefonnummer 031 734 00 50 gerne zur 
Verfügung.

Bauverwaltung Schwarzenburg

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Agentur C, 
Hohfuhrenweg 4, 3250 Lyss
Projektverfasser: Agentur C, 
Hohfuhrenweg 4, 3250 Lyss 
Bauvorhaben: Montage einer freistehen-
den Reklametafel 
Standort: Parz.-Nr. 4235, 
Albligenstrasse 2, 3148 Lanzenhäusern
Zone: A2 
Vorgesehene Gewässerschutz massnah-
men: Meteorwasser: Das Oberflächen-
wasser wird vor Ort versickert.
Beanspruchte Ausnahmen - keine
Auflageort und Einsprachestelle: 
Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 
3150 Schwarzenburg
Auflage- und Einsprachefrist bis: 
3. Mai 2021
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sind schriftlich 
und begründet innerhalb der Auflagefrist 

bei der Bauverwaltung, Freiburgstrasse 
8, 3150 Schwarzenburg,  einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich (im Doppel).
Begriff des Lastenausgleichs gemäss Art. 
30 und 31 Baugesetz:
Nutzt ein Grundeigentümer einen Son-
dervorteil, der ihm durch eine Ausnahme-
bewilligung, eine Überbauungsordnung 
oder sonst wie in wesentlicher Abwei-
chung von örtlichen Bauvorschriften zu 
Lasten eines Nachbarn eingeräumt ist, so 
hat er diesen Nachbar zu entschädigen, 
wenn die Beeinträchtigung erheblich ist. 
Lastenausgleichsansprüche, die der Ge-
meindebehörde innert der Einsprachefrist 
nicht angemeldet worden sind, verwirken 
(Art. 31 Baugesetz).
Bei allfälligen Kollektiveinsprachen ist an-
zugeben, wer befugt ist die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. 
Fehlt diese Angabe bei Kollektiveinspra-
chen, gilt die erstunterzeichnete Person 
als Vertretung (Art. 35b BauG).
Schwarzenburg, 29. März 2021  

Die Bauverwaltung

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Stadt Bern, Präsidialdi-
rektion, Bundesgasse 33, 3011 Bern
Vertreter: Hochbau Stadt Bern, Jürgen 
Weiss, Bundesgasse 33, 3011 Bern
Projektverfasser:
CampanileMichetti Architekten AG, Aar-
strasse 42, 3000 Bern 13
Bauvorhaben: Sanierung und Instand-
setzung der Ruine Grasburg
Standort: Parz.-Nr. 45, Ruine Grasburg, 
3150 Schwarzenburg
Zone: Landwirtschaftszone
Schutzzonen/-Objekte schützenswertes 
K-Objekt unter Bundesschutz, kantonales 
Naturschutzgebiet Sense-Schwarzwas-
ser, archäologisches Schutzgebiet
Gewässerschutzmassnahmen: 
Meteorwasser: Das Oberflächenwasser 
wird vor Ort versickert. 
Beanspruchte Ausnahmen:
-  Bauen ausserhalb des Baugebietes (Art. 

24 ff. RPG)
-  Bauen im Wald (Art. 14 WaV und Art. 

35 KWaV)
-  Eingriff in Naturschutzgebiet (Art. 7 

NSchG)
Auflageort und Einsprachestelle: 
Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 
3150 Schwarzenburg
Auflage- und Einsprachefrist bis:
3. Mai 2021
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist bei der Bauverwaltung, 
Freiburgstrasse 8, 3150 Schwarzenburg,  
einzureichen, ebenfalls allfällige Begehren 
um Lastenausgleich (im Doppel).
Begriff des Lastenausgleichs gemäss Art. 
30 und 31 Baugesetz:
Nutzt ein Grundeigentümer einen Son-
dervorteil, der ihm durch eine Ausnahme-
bewilligung, eine Überbauungsordnung 
oder sonst wie in wesentlicher Abwei-
chung von örtlichen Bauvorschriften zu 
Lasten eines Nachbarn eingeräumt ist, so 
hat er diesen Nachbar zu entschädigen, 
wenn die Beeinträchtigung erheblich ist. 
Lastenausgleichsansprüche, die der Ge-
meindebehörde innert der Einsprachefrist 
nicht angemeldet worden sind, verwirken 
(Art. 31 Baugesetz).
Bei allfälligen Kollektiveinsprachen ist an-
zugeben, wer befugt ist die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. 
Fehlt diese Angabe bei Kollektiveinspra-
chen, gilt die erstunterzeichnete Person 
als Vertretung (Art. 35b BauG). 
Schwarzenburg, 29. März 2021  

Die Bauverwaltung

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Murbach Rolf, Kap-
pelenring 6, 3032 Hinterkappelen
Projektverfasser: Murbach GmbH, 
Bümplizstrasse 48, 3027 Bern
Bauvorhaben: Sanierung/Umbau Woh-
nung im OG, Anbau Fertiggarage, Neu-
bau Parkplatz, Ersatz Ölheizung durch 
Luft-Wasser-Wärmepumpe (Aussengerät)
Standort:  Parz.-Nr. 4273, Voremberg 6, 

3150 Schwarzenburg
Zone: Wohnzone W2 
Vorgesehene Gewässerschutzmassnahmen: 
Schmutzwasser: Anschluss an Gemein-
dekanalisation best 
Meteorwasser: Oberflächenwasser in 
best. Regenwassertank
Beanspruchte Ausnahmen:
-  Unterschreiten des minimalen Strassen-

abstandes (Art. 80/81 SG)
Auflageort und Einsprachestelle: 
Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 
3150 Schwarzenburg
Auflage- und Einsprachefrist bis:
3. Mai 2021
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sind schriftlich 
und begründet innerhalb der Auflagefrist 
bei der Bauverwaltung, Freiburgstrasse 
8, 3150 Schwarzenburg,  einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich (im Doppel).
Begriff des Lastenausgleichs gemäss Art. 
30 und 31 Baugesetz:
Nutzt ein Grundeigentümer einen Sonder-
vorteil, der ihm durch eine Ausnahmebe-
willigung, eine Überbauungsordnung oder 
sonst wie in wesentlicher Abweichung von 

örtlichen Bauvorschriften zu Lasten eines 
Nachbarn eingeräumt ist, so hat er diesen 
Nachbar zu entschädigen, wenn die Be-
einträchtigung erheblich ist. Lastenaus-
gleichsansprüche, die der Gemeinde-
behörde innert der Einsprachefrist nicht 
angemeldet worden sind, verwirken (Art. 
31 Baugesetz).
Bei allfälligen Kollektiveinsprachen ist an-
zugeben, wer befugt ist die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. 
Fehlt diese Angabe bei Kollektiveinspra-
chen, gilt die erstunterzeichnete Person 
als Vertretung (Art. 35b BauG).

Schwarzenburg, 29. März 2021 
Die Bauverwaltung

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Zwahlen Severin und 
Mirjam, Leimern 3, 3150 Schwarzen-
burg 
Projektverfasser: SF Baubegleitungen 
GmbH, Längeneybad 125, 3154 Rüs-
chegg Heubach
Bauvorhaben: Einbau Wohnung in Öko-
nomieteil, Aufstellen Wärmepumpe Luft 
mit Aussengerät
Standort: Parz.-Nr. 3623, Henzischwand 
8, 3150 Schwarzenburg
Zone: Landwirtschaftszone, Landschafts-
schongebiet, Baugruppe M
Vorgesehene Gewässerschutz massnah-
men:
Schmutzwasser: Anschluss an Gemein-
dekanalisation best 
Meteorwasser: Das Oberflächenwasser 
wird vor Ort versickert. 
Beanspruchte Ausnahmen:
-  Bauen ausserhalb des Baugebietes (Art. 

24 ff. RPG)
-  Unterschreiten des minimalen Strassen-

abstandes (Art. 80/81 SG)
Auflageort und Einsprachestelle: 
Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 3150 
Schwarzenburg
Auflage- und Einsprachefrist bis: 
10. Mai 2021
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist bei der Bauverwaltung, 
Freiburgstrasse 8, 3150 Schwarzenburg, 
einzureichen, ebenfalls allfällige Begehren 
um Lastenausgleich (im Doppel).
Begriff des Lastenausgleichs gemäss Art. 
30 und 31 Baugesetz:
Nutzt ein Grundeigentümer einen Son-
dervorteil, der ihm durch eine Ausnahme-
bewilligung, eine Überbauungsordnung 
oder sonst wie in wesentlicher Abwei-
chung von örtlichen Bauvorschriften zu 
Lasten eines Nachbarn eingeräumt ist, so 
hat er diesen Nachbar zu entschädigen, 
wenn die Beeinträchtigung erheblich ist. 
Lastenausgleichsansprüche, die der Ge-
meindebehörde innert der Einsprachefrist 
nicht angemeldet worden sind, verwirken 
(Art. 31 Baugesetz).
Bei allfälligen Kollektiveinsprachen ist an-
zugeben, wer befugt ist die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. 
Fehlt diese Angabe bei Kollektiveinspra-
chen, gilt die erstunterzeichnete Person 
als Vertretung (Art. 35b BauG).

Schwarzenburg, 31. März 2021
Die Bauverwaltung

 WALD
Kiesbezüge durch Private
Die Grube Tann ist für Kiesbezüge durch 
Private geöffnet am:
Dienstag, 20. April 2021 und Mittwoch, 
21. April 2021 jeweils von 7.30 – 11.30 
Uhr und 13 – 16.30 Uhr
Die Kiesabgabe wird durch die Gemeinde 
Köniz organisiert. Der Preis pro m3 beträgt 
Fr. 30.–

Bau- und Betriebskommission Wald

Alpenblickstrasse;
Verkehrsbehinderungen infolge Bau-
arbeiten
Gestützt auf auf Art. 65 und Art. 66 des 
Strassengesetzes (SG) sowie Art. 44 der 
Strassenverordnung (SV) wird die folgen-
de Gemeindestrasse zeitweise für den 
Verkehr gesperrt:
Alpenblickstrasse, Kreuzung Bernstras-
se - Einmündung Zufahrt Alpenblickstras-
se 10 – 24
Dauer: 12. April 2021 bis Ende Mai 2021, 
je nach Witterung verschieben sich die 
Bauarbeiten
Grund: Ersatz Strassenentwässe-
rungsleitung
Während den Bauarbeiten ist die Durch-
fahrt nur erschwert möglich. Es ist mit 
Einschränkungen und Verkehrsbehinde-
rungen zu rechnen. Bitte beachten Sie die 
entsprechende Signalisation.
Für Auskünfte steht Ihnen die Gemeinde-
verwaltung Wald, Telefon 031 810 60 70, 
zur Verfügung.
Besten Dank für die Kenntnisnahme und 
das Verständnis.

Bau- und Betriebskommission Wald

Baupublikation
Gesuchsteller: Hasani Riza, Wiesenstras-
se 4, 3098 Köniz vertreten durch Hasani 
Fuat, Wiesenstrasse 4, 3098 Köniz
Projektverfasser: Architekturbüro ZMM 
AG, hinterer Schermen 28, 3063 Ittigen
Bauvorhaben: Um- und Ausbau Wohn-
haus; Erweiterung Keller, Anbau Winter-
garten, Erstellen von 2 Parkplätzen
Standort: Mattacher 6, Parzelle 316, 
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Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

Druck- und Satzfehler vorbehalten.Folgende Wochenhits sind in kleineren Volg-Läden evtl. nicht erhältlich:

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
Montag, 5.4. bis Samstag, 10.4.21

APPENZELLER 
MILD-WÜRZIG
per 100 g

BARILLA TEIGWAREN
div. Sorten, z.B.
Lasagne gelb, 500 g

FAIRTRADE BANANEN
Herkunft siehe Etikette, per kg

FINDUS 
LASAGNE VERDI
600 g

GILLETTE
div. Sorten, z.B.
Mach3 Turbo, Klingen, 12 Stück

JACOBS 
KAFFEEKAPSELN
div. Sorten, z.B.
Espresso classico, 10 Kapseln

KÄGI BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Kägi fret mini, 3 x 152 g

MERIDOL
div. Sorten, z.B.
Zahnpasta, 2 x 75 ml

NESTLÉ LC1
div. Sorten, z.B.
Vanille, 150 g

PERSIL
div. Sorten, z.B.
Universal, Pulver, Box, 4,55 kg, 70 WG

PETITE ARVINE 
AOC VALAIS
Schweiz, 75 cl, 2019

ZÜGER 
MOZZARELLA-KUGELN
Trio, 3 x 150 g

ZWEIFEL CHIPS
Paprika oder nature, 280 g

RAMSEIER 
FRUCHTSAFT
div. Sorten, z.B.
Multivitamin, 4 x 1 l

SUTTERO 
POULET-
GESCHNETZELTES
per 100 g

CAOTINA
2 x 750 g

HEINZ KETCHUP
570 g

RITTER SPORT SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
weisse Voll-Nuss, 2 x 100 g

TOBLERONE SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Milch, 3 x 100 g

TRISA
div. Sorten, z.B.
Flexible Head soft, Trio

VOLG 
KATZENNASSFUTTER
12 x 100 g

VOLG MINERALWASSER
div. Sorten, z.B.
wenig Kohlensäure, 6 x 1,5 l

VOLG MINERALWASSER
wenig Kohlensäure, 12 x 0,5 l

7.20
statt 9.60

8.95
statt 11.70

6.30
statt 7.95

HERO 
FLEISCHKONSERVEN
div. Sorten, z.B.
Delikatess-Fleischkäse, 3 x 115 g

2.50
statt 3.60

2.20
statt 2.95

1.45
statt 1.95

AGRI NATURA KAROTTEN
Schweiz, Beutel, 1 kg

051906J

Nach 30 Jahren Praxistätigkeit und als Belegarzt am Spital Riggis-
berg verabschiedet sich Dr.med. Bernhard Aebi in den wohlverdien-
ten Ruhestand. 

Das Spital Riggisberg dankt Dr. Aebi für die tolle Zusammenarbeit 
und freut sich, dass mit der Praxis ORTHOMOTION ein engagier-
tes und hochqualifiziertes Ärzteteam die Nachfolge im Bereich  
Orthopädie sicherstellt. Zusammen mit unseren Fachspezialisten der  
Chirurgie und Traumatologie werden sie für Sie als Patient/-innen 

und Ärzt/-innen da sein.

Unser Orthopädie-Team: ORTHOMOTION

Dr. med. Andreas Fischer, Belegarzt Orthomotion 
Hüftchirurgie, Fuss- und Sprunggelenkchirurgie, Sportarzt (GOTS) 

Dr. med. Ulrich Haupt, Belegarzt Orthomotion 
Kniechirurgie, speziell Sportmedizin (SEMS)

Dr. med. Haris Vasiliadis, Belegarzt Orthomotion 
Kniechirurgie, Sportmedizin

Dr. med. Alexandra Hildebrandt, Belegärztin Orthomotion 
Fuss- und Sprunggelenkchirurgie

Unser Chirurgie-Team

Dr. med. Oliver Maxim Markus Rittmeyer, Chefarzt Spital Riggisberg  
Allgemein- und Unfallchirurgie

Igor Gagarkin, Leitender Arzt Spital Riggisberg 
Allgemein- und Viszeralchirurgie

Dr. med. Martin Jülke, Leitender Arzt Spital Riggisberg und 
Belegarzt Gantrischpraxis 
Allgemein- und Unfallchirurgie

Dr. med. Jeroen B. van Rijswijk, PhD, selbstständiger Belegarzt  
Hals-Nasen-Ohrenchirurgie, spez. Hals- und Gesichtschirurgie

Personelle Änderung im Spital Riggisberg
Dr. Bernhard Aebi geht in den Ruhestand

20210226-000010_Inserat_Riggisberg_200x190.indd   120210226-000010_Inserat_Riggisberg_200x190.indd   1 30.03.2021   16:14:3630.03.2021   16:14:36

FUSSPFLEGE (seit 2008)
Die Gesundheit beginnt bei den Füssen!
Termine können von Montag bis Samstag 
vereinbart werden. Hausbesuche auf 
Anfrage.
Jeden Montag in der Praxis in Belp sowie 
1-mal pro Monat in Riggisberg: 
Spezialangebot für eine komplette Fuss-
pfl ege Fr. 45.–.
An allen anderen Tagen Fr. 60.–, an der 
Gartenstrasse 8 in Belp. 
Anmeldung unter 079 437 99 61. Weitere 
Angebote (Rauchstopp, Haarentfernung, 
Chirotrance…) und Informationen unter 
www.pierretteswelt.ch 050765J
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PRAXIS SAUNDARI
Energetik und Manualtherapie /  
z. T. Krankenkassen anerkannt
– Ortho – Bionomy
– Thetahealing
– Massage
– Onlineberatung
– Beratung Begleitung
www.chantal-hauri.ch
3126 Kaufdorf
Tel: 079 627 84 29
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Bezahle für
Abbruch- und 
Unfallwagen
Occasion-Autos
Kaufen wir bar

 Auto-
 ver wertung
 Gürbetal
 GmbH
3126 Kaufdorf,
Tel. 031 809 06 16

02
03

39
J



Wohn- und Arbeitszone WA2, Koordina-
ten: 2.602.292 / 1.194.208
Hauptmasse: gemäss Baugesuchsakten
Bauart und Baumaterialien: gemäss Bau-
gesuchsakten
Beanspruchte Ausnahmen: Unterschrei-
tung Strassenabstand (Art. 19 GBR Eng-
lisberg)
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Anschluss an Kanalisation beste-
hend
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Wald, 3086 Zimmerwald
Auflage- und Einsprachefrist: 26. April 
2021
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen.
 Zimmerwald, 22. März 2021
 Gemeindeverwaltung Wald

Baupublikation
Gesuchsteller: Peter Streit, Winzenried-
strasse 57, 3086 Zimmerwald
Bauvorhaben: Aufstellen eines Folientun-
nels für Gemüseanbau
Standort: Winzenriedstrasse, Zimmer-
wald, Parzelle 482, Landwirtschaftszone, 
Koordinaten: 2.603.258 / 1.192.995
Hauptmasse: 25.50m x 6.40m x 2.94m
Bauart und Baumaterialien: Tunnelbögen 
edelstahl, Tunnelfolie transparent
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Versickerung auf Parzelle
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Wald, 3086 Zimmerwald
Auflage- und Einsprachefrist: 10. Mai 2021
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen.
 Gemeindeverwaltung Wald

KIRCHLICHE ANLÄSSE

Evangelisch-reformierte Landeskirche

Gott hat dir nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit.
 2. Timotheus 1,7

B e l p - B e l p b e r g - To f f e n

Gottesdienst: Sonntag, 11. April, um 10 
Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer Michel Wuil-
lemin und Organistin Magdalena Malec in 
der reformierten Kirche Belp.
Gottesdienst in Toffen: Sonntag, 18. April, 
um 10 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer Frank 
Luhm und Organistin Margrit Nyffenegger 
im kirchlichen Zentrum, Kanalweg 13, Tof-
fen. Fahrdienst um 9.30 Uhr ab Dorfplatz 
Belp. 
Anlässe der Kirchgemeinde: Bitte infor-
mieren Sie sich auf unserer Webseite oder 
im Sekretariat über unsere Veranstaltungen. 
Danke für Ihr Verständnis!
Sekretariat: Dorfstrasse 34, 3123 Belp, 
Telefon 031 819 43 31, www.refbelp.ch

G e r z e n s e e

Walk & Talk mit Pfr. Stefan Werdelis: 
Was gibt es Besseres als einen Spa-
ziergang an der frischen Luft in Gottes 
schöner Schöpfung? Ein Spaziergang in 
netter Gesellschaft! Seien Sie dabei am 
Di., 13.4., 9 Uhr. Treffpunkt vor dem Stu-
dienzentrum Gerzensee.
Informieren Sie sich auf www.kirche-
gerzensee.ch, im reformiert oder auf 
facebook.com/KircheGerzensee
www.kirchegerzensee.ch.

G u g g i s b e r g 

Am Sonntag, 11. April, findet in der Kirche 
Guggisberg kein Gottesdienst statt. 
Gerne verweisen wir auf die Gottesdienste 
in unseren Nachbarkirchgemeinden. 
Weitere Informationen finden Sie auf der 
Gemeindeseite reformiert. und auf unse-
rer Homepage www.ref-guggisberg.ch.

K i r c h d o r f

Gottesdienst, Sonntag 11. April, 10 Uhr im 
KGH in Uttigen. Mit Pfarrerin Véronique Ott.
Abendgebet, Montag 12. April, 20 Uhr in 
der Kirche Kirchdorf.
Weitere Infos www.kirchdorf.ch

R i g g i s b e r g

Samstag, 10. April: Der LOGO Lobgottes-
dienst findet aufgrund der Pandemie-Situ-
ation nicht statt.
Sonntag, 11. April, 10 Uhr, Kirche Riggis-
berg: Gottesdienst mit Pfr. Patrick Moser.
Homepage: www.kirche-riggisberg.ch 

R ü e g g i s b e r g

Sonntag, 11. April, 10 Uhr: Gottesdienst 
mit Pfr. Joachim Hermann und Organistin 
Yvette Lagger.
Dienstag, 13. April, 14 Uhr: Gemeinsa-
mes Wandern (bis max. 15 Personen) ab 
Viehschauplatz, Anmeldung bitte bei Karl 
Tschirren, 079 737 62 14.
Anmerkung: Es dürfen 50 Personen an 
unseren Gottesdiensten teilnehmen. Die 
meisten dieser Plätze bleiben leider immer 
wieder frei. Wir haben viel Platz. Nutzen 
die Möglichkeit für eine Auszeit vom Co-
rona-Alltag!  Wir würden uns über ihren 
Besuch freuen! 
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«Ist jemand in Christus, so ist er eine 
neue Schöpfung; das Alte ist vergan-
gen; siehe, es ist alles neu geworden!» 
(2 Kor 5,19)

R ü s c h e g g

Sonntag, 11.4.: Kein Gottesdienst in der 
Kirche Rüschegg. Wir verweisen gerne 
auf die Gottesdienste in unseren Nach-
barkirchgemeinden.
Weitere Angaben unter: 
www.kirche-rueschegg.ch

S c h w a r z e n b u r g

Jeden Donnerstag, 19:00 Uhr, Chäppe-
li: I d Mitti cho. Eine besinnliche halbe 
Stunde für alle.
Sonntag, 11. April, 10:00 Uhr, Kirche 
Wahlern: Gottesdienst mit Taufe von Ella 
Binggeli. Leitung: Pfr. Jochen Matthäus 
und Silvia Nowak (Orgel). Predigtauto: 
Anmeldung am Sonntag, 08:00 – 09:00 
Uhr, bei Hans Zbinden, Tel. 031 731 42 32.
Mittwoch, 14. April, 13:30 Uhr, Schul-
haus Albligen: Vorlesen mit Zvieri. AB-
GESAGT!
Die von Bund und Kanton vorgegebenen 
Schutzmassnahmen halten wir ein und die 
aktuellen Bestimmungen finden Sie auf 
der Homepage. 
Solange wir in dieser besonderen Lage 
sind, bitten wir Sie sich vor dem Besuch 
eines Anlasses im Anzeiger und auf der 
Homepage www.kirche-schwarzenburg.
ch/home über deren Durchführung zu in-
formieren.

T h u r n e n  u n d  B u r g i s t e i n

GschichteChischte: Freitag, 9. April ist 
abgesagt.
Zweiter Gottesdienst der Predigtreihe: 
«Zum Leben befreit – wo steuere ich 
hin?»: Sonntag, 11. April, 10 Uhr, Kirche Bur-
gistein «Stinkendes hervorholen – die Auf-
erweckung des Lazarus» (Joh. 11, 17 – 44) 
Liturgie Pfr. Hansueli Ryser und Organistin 
Daniela Biedermann.
Chiuche-Taxi: Mit dem Chiuche-Taxi zum 
Gottesdienst, Anmeldung jeweils bis Freitag 
12 Uhr an 031 809 22 55.
KinderLager: 14. – 18. April ist abgesagt. 
Leider können wir auch kein Ersatzpro-
gramm anbieten.
Meditationsgruppe: Mittwoch, 14. April 
ist abgesagt.
Unser Notfalltelefon ist auch für seelsorger-
liche Gespräche offen: 031 809 01 44
Aktuelles und weitere Informationen auch 
auf 
unserer Homepage: www.kirche-thur-
nen.ch

Z i m m e r w a l d 

Sonntag, 11. April, 10 Uhr Gottesdienst 
Kirche Zimmerwald, «Da wurden ihnen 
die Augen aufgetan und sie erkannten 
ihn.» (Lk 24,31) mit Pfrn. Susann Müller, 
Musik: Jürg 
Bernet, Orgel/Klavier. Fahrdienst bis am 
Vorabend zwischen 17 und 19 Uhr an-
melden bei 
Iris Hänni, Tel. 031 819 42 41
Wichtig: Die Teilnehmendenzahl von 50 
Personen darf weiterhin bei Gottesdiens-
ten und Andachten nicht überschritten 
werden. Wir verzichten auf eine Anmel-
dung und vertrauen darauf, dass alle, die 
kommen möchten, einen Platz finden. 
Auskunft gibt gerne Susann Müller, 031 
812 00 80
Gerne weisen wir Sie noch auf das 
Online Angebote HörBAR auf unserer 
Homepage www.kirche-zimmerwald.
ch unter der Rubrik Neuigkeiten hin. 
In regelmässigen Abständen veröffentli-
chen wir unter dem Titel HörBAR Beiträge 
aus unserer Kirchgemeinde, die Sie in aller 
Ruhe zuhause hören können.
Aktuelles unter www.kirche-zimmerwald.
ch

R ö m i s c h - k a t h .  L a n d e s k i r c h e

Belp
Rosenkranzgebet, Freitag, 9. April, 9.15 
Uhr.
Weisser Sonntag, Erstkommunionfeier, 
Sonntag, 11. April, 9 Uhr und 11 Uhr.
Eucharistiefeier, Donnerstag, 15. April, 
9.15 Uhr.
Das Rosenkranzgebet fällt während den 
Frühlingsferien aus.
Schwarzenburg
Donnerstag 8. April
19.00 Uhr „I d’Mitti cho“ im Käppeli
Donnerstag 15. April
19.00 Uhr „I d’Mitti cho“ im Käppeli
Weitere Infos: www.sanktjosefkoeniz.ch
Thun
Samstag, 10. April, 18:30 Uhr Gottes-
dienst in portugiesischer Sprache – Sonn-
tag, 11. April, 9 Uhr Gottesdienst in italie-
nischer Sprache, 11 Uhr Gottesdienst mit 
Kommunionfeier – Dienstag, 13. April, 
8.30 Uhr Gottesdienst mit Eucharistiefeier 
– Mittwoch, 14. April, 18:45 Uhr Gottes-
dienst in tamilischer Sprache - Donners-
tag, 15. April, 8.30 Uhr Gottesdienst mit 
Eucharistiefeier.
Bitte beachten Sie die aktuellen Ein-
schränkungen und informieren Sie 
sich zeitnah über die Durchführung 
von Gottesdiensten und Anlässen auf 
unserer Homepage www.kath-thun.
ch. Wir danken für Ihr Verständnis.

Arztpraxis am Mühlebach
Dr. med. Eberhard Menne

3127 Mühlethurnen

Während der Ferien von Dr. Menne 
vom 19.4.21 bis 25.4.21 ist die Praxis 
laut Telefonansage mit Praxisassisten-
tinnen Besetzung geöffnet:

Ab dem 26.4.2021 sind wir zu den 
gewohnten Öffnungszeiten wieder für 
Sie da!

Das Praxisteam am Mühlebach 05
18

77
J

Praxis  
Dr. med. Markus Winkler

3088 Rüeggisberg
Die Praxis bleibt vom 10.4. – 25.4.2021 
geschlossen.

051905J 
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Unterhaltsarbeiten zwischen 

Bern-Holligen und Schwarzen-

burg während den Nächten 
 

Dienstag, 13. April bis Freitag, 16. April 

2021, je von 22.00 bis 05.30 Uhr des 

folgenden Tages.  
 

Die BLS führt zwischen Bern-Holligen und Schwarzen-

burg Unterhaltsarbeiten am Gleis durch. Aufgrund des 

dichten Zugverkehrs und aus Gründen der Sicherheit 

muss nachts gearbeitet werden.  

Die Züge verkehren planmässig.  

 

Bei diesen Arbeiten wird es zu Lärmemissionen 

kommen. Wir organisieren die Arbeiten so, dass der 

Lärm auf ein Minimum reduziert wird.  Wir danken der 

betroffenen Bevölkerung für das Verständnis. 

 

Haben Sie Fragen? 

Unser Kundendienst ist täglich von 7.00 bis 19.00 Uhr 

für Sie da.  

Telefon 058 327 31 32  

Kontaktformular www.bls.ch/kundendienst  

 

Freundliche Grüsse 

BLS Netz AG 
 

 

Dr. med. R. Neuenschwander
Allgemeine Innere Medizin FMH

Eichenweg 23, 3123 Belp

Die Praxis bleibt vom 12.4 – 24.4.2021 
wegen Ferien geschlossen.

051916J

E v.  G e m e i n s c h a f t s w e r k

Belp, Rubigenstrasse 34
Sonntag 11. April, 10 Uhr: Gottesdienst 
(mit Anmeldung)
Infos und Online Predigt unter www.
egw-belp.ch
Schwarzenburg. Wartgässli 6
Sonntag, 11. April 21
09:30: Gebetszeit
10:00: Gottesdienst: Start Predigtserie 1. 
Korintherbrief. Mit Anmeldung (Masken-
pflicht). Anmeldung bei Niederhausers 
031 849 19 83
Fahrdienst: Walter von Niederhäusern 
(031/809 05 87) 
Dienstag: 13. April 21
14:00: Erzählcafé
Mehr auf: www.egw-schwarzenburg.ch
Uetendorf
www.egw-uetendorf.ch

E v.  m e t h o d i s t i s c h e  K i r c h e

Belp
Sonntag, 11. April 2021
Kein Gottesdienst!
(www.kircheambahnhof.ch)
Schlatt 
Sonntag, 11. April 2021, 9.30 Uhr: 
Gottesdienst, W. Eschler, Kindergrup-
pen
Schwarzenburg
Sonntag, 11. April: kein Gottesdienst
www.emk-schwarzenburg.ch

F r e i e  E v a n g e l i s c h e  G e m e i n d e

Belp, Steinbachstrasse 25
www.feg-belp.ch

F r e i e  M i s s i o n s g e m e i n d e

Begegnungszentrum Münsingen, Säge-
gasse 11, www.bez-muensingen.ch

G e m e i n d e  f ü r  C h r i s t u s

Belp Viehweide 
Sonntag, 11. April, 9.30 und 11 Uhr: Got-
tesdienst
Mittwoch, 14. April, 20 Uhr: Bibelstunde
Anmeldung und Auskunft: 031 819 06 64
Guggisberg, Eigen
Dienstag, 13. April, 20 Uhr: Bibelbetrach-
tung
Auskunft: Telefon 079 668 20 07
Niedermuhlern
Sonntag 11. April 2021, 20 Uhr: Gottes-
dienst
Auskunft: 031 819 39 64, www.gfc.ch

H e i l s a r m e e

Sonntag, 11. April 9.45 Uhr Familien - 
Gottesdienst / Chinderegge
Kontakt-Telefon: V. Rudolf  
033 438 28 79 / 078 610 24 93

N e u e s  L a n d  R e g i o n  G a n t r i s c h

Sonntag, 11. April
10.00 Uhr: Regio-Gottesdienst (Tobias 
Inniger) im Wellenried. Worship ab 09.45 
Uhr. Kindergottesdienste finden parallel 
gemäss Vorgaben BAG statt. Gottes-
dienstbesuch vor Ort ist nur über Anmel-
dung möglich (s. Homepage). Am Got-
tesdienst kann man auch über Livestream 
(Youtube) teilnehmen (s. Homepage).
Büro NLRG:  031 731 16 24
info@nlrg.ch www.nlrg.ch

E n d e  d e s   a m t l i c h e n  Te i l s

KAUFE 
GEBRAUCHTWAGEN
Motorräder, Busse und Lieferwagen. 
Gute Barzahlung, gratis Abholung.

Tel. 076 334 16 86 (auch SA und SO) 
www.topautodeal.ch 051900J

Weideland für Schafhaltung gesucht!
Region Rüschegg
Tel. 079 565 16 73 051915J

  
  
  

 

GILGEN
Bestattung und  

Schreinerei Belp
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95

80
J

 ● Wir sind für Sie da und beraten und begleiten Sie.
 ● Kompetente Erledigung von A bis Z.
 ● Faire Preise.
✆ 079 228 06 00

04
95

80
J

Vertretung bei Abwesenheit: Berger Bestattungen

 ● Wir sind für Sie da und beraten und begleiten Sie.
 ● Kompetente Erledigung von A bis Z.
 ● Faire Preise.
✆ 079 228 06 00
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J

 ● Wir sind für Sie da und beraten und begleiten Sie.
 ● Kompetente Erledigung von A bis Z.
 ● Faire Preise.
✆ 079 228 06 00
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95

80
J

 ● Wir sind für Sie da und beraten und begleiten Sie.
 ● Kompetente Erledigung von A bis Z.
 ● Faire Preise.
✆ 079 228 06 00

04
95

80
J

079 810 84 00 
031 819 85 69 privat  |  www.berger-bestattungen.ch

Im Dienst am Menschen

Vertretung bei Abwesenheit: Gilgen Bestattung

049668J

Arche Bestattungen GmbH
Belp, Gürbetal, Kehrsatz
031 819 10 90
Köniz, Schwarzenburgerland 
031 971 04 33 
www.arche-bestattungen.chMaya VifianAnita Neuenschwander

Wir lassen niemanden alleine.
Hilfestellung jederzeit – auch nach der Bestattung.

039395J

TRAUERANZEIGEN
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Bestattungen

Paul Burri •  3127 Lohnstorf
• in- und auslandtransporte   • 24 Stunden errreichbar   • günstige und faire Preise
079 780 04 90 / 031 809 26 59 Bei Abwesenheit Benjamin Tschäppeler 079 232 20 14



051913J

Abschied	und	Dank		 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 "Bhautet	mi	e	so	in	Erinnerig,		
	 wi	iig	i	de	schönschte	Stunde	
	 mit	euch	bi	zäme	gsi."		
	
In	Dankbarkeit	und	Liebi	hei	mir	ganz	plötzlich	müesse	Abschied	näh	vo	mim	gliebte	Sohn,	
üsem	Brueder,	Schwager,	Götti,	Unggle,	Cousin	und	Fründ.	
	

Marcel	Balsiger	
07.12.1971	-	11.03.2021	

Geschäftsführer	Autoverwertung	+	Ersatzteile	Balsiger	GmbH,	Gelterfingen	
	

Dr	Marcel	isch	uf	em	Friedhof	Kirchdorf	bigsetzt.		
	
Mir	erinnere	üs	ane	sehr	hilfsbereite,	naturverbundene	und	gsellige	Familie-Mönsch.		
I	üsne	Härze	wird	är	für	geng	witerläbe.		
	
Mir	danke	aune,	wo	mit	em	Marcel	es	Stück	Wäg	gange	si,	wo	ihn	in	sunnige	und	schattige	Zyte	
begleitet	hei.	Und	mir	danke	aune	für	jedi	Anteilnahm	in	mündlicher	oder	schriftlicher	Form.			
	 	
	 Marcel	-	gueti	Reis	-	mir	vergässe	di	nie!	
	 Dini	Familie			
	 	 	 	 	 	 	
	

Mit unendlicher Liebe habe ich dich geliebt, 
darum habe ich dich zu mir gezogen aus Güte. 
 Jeremia 31,3

Früh morgens am Ostersamstag ist unser lieber und besorgter Vater, Grossvater und Urgrossvater

Max Däppen-Künzi
30. November 1930 – 3. April 2021

im 91. Lebensjahr von seinem himmlischen Vater heimgerufen worden.

In stiller Trauer

Max und Esther Daeppen-Freiburghaus 
Thomas und Doris Daeppen-Riedwyl 
Markus und Barbara Daeppen-Nufer

Grosskinder und Urgrosskinder

Die Beerdigung und die Trauerfeier haben im engeren Familienkreis stattgefunden.

Anstelle von Blumen kann der Stiftung Alters- und Pflegeheim Buchegg, Muri BE, gedacht werden. 
Konto IBAN CH18 0079 0016 8752 0825 5 (Vermerk: Im Gedenken an Max Däppen).

Traueradresse

Max Daeppen-Freiburghaus 
Hutti 1 
3250 Lyss

051914J

051917J

„Wenn im Kreis der Lebenswelt, das Blatt zurück zur Erde fällt, 
kehrt es zum Ursprung nur zurück, und findet dort sein stilles Glück.“ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Schweren Herzens nehmen wir Abschied von unserem Vater und Grossvater, unserem 
Bruder, Onkel, Schwager, Freund und Nachbarn 
 
 Rudolf Streit-Stauffer 

17. Juni 1932 – 3. April 2021 

   Die Kraft hat Dich verlassen und Du bist heute Nacht nach längerer Krankheit eingeschlafen. 
Du wirst uns als passionierter Jäger, Kaninchenzüchter und grosser Naturfreund in Erinnerung 
bleiben. 
 
 
 
Die Trauerfamilien: 
      Max und Virginia Streit 
       Beatrice und Sofia, Cyrill Schelker 
      Peter Streit und Angela Müller 
       Nina von Allmen 
 
 
 
Traueradresse: Familie Streit, Route de Lossy 31, 1782 Belfaux 
 
 Aufgrund der aktuellen Situation findet die Abschiedsfeier im engsten Familienkreis statt.  
 Wir danken allen, die unserem Vater Gutes getan haben. 
 
Ein ganz spezielles Dankeschön geht an das Pflegepersonal des Domicil Galactinapark in 
Belp, welches sich in den letzten Monaten so hingebungsvoll um Rudolf Streit gekümmert 
hat, und an Herrn Dr.med. Rudolf Neuenschwander. 
 
 Gilt als Leidzirkular

 

051918J

FFrriittzz  GGllaauusseerr   

1928 – 2021 

Bestattungsdienst Schwarzenburgerland 
Hans-Ulrich Hürst 
Alte Bernstrasse 12, 3148 Lanzenhäusern 
Am Bach 4,  3150 Schwarzenburg 
079 651 15 47 / 031 731 03 57 
Mit vieu Verschtändnis begleite mir Öich im Todesfau.www.huerst-bestattungen.ch

Äs guets Härz het ufghört schlah. Uf dr Arbeit isch är zämebroche u im Spital 
verstorbe. Truurig u fassigslos nähme mir Abschied vo

Rudolf «Rüedu» Vifi an
22.06.1958 – 27.03.2021

Mir vermisse di  Karin Vifi an u Cédric Faigaux
  Christian Vifi an u Anja Rubin
  Margrit u Peter Kaufmann-Vifi an 
  mit Manuela u Sandra
  Lisa «Lisi» Vifi an u Marcel Zbinden
  sowie Verwandti u Fründe

D Urnebiisetzig fi ngt im ängschte Familie- und Fründeskreis ufem Friedhof 
Rüeggisberg statt. 

Truuradrässe  Lisa Vifi an, Leimern 28, 3150 Schwarzenburg

Är rennt nümme wes rünnt, 
hiuft nümme wes nid warm wird
u fl ickt nie me grossi u chlini Sache

BESTATTUNGSDIENST
Johann und Regina Künzi
Riggisberg und Umgebung

076 490 36 65, www.kuenzi-bestattung.ch

050719J

Jürg und Iris Beutler, Bestattungsdienst
Thunstrasse 12, 3125 Toffen

freundlich, familiär, kompetent
031 819 88 20
www.beutlerbestattungen.ch

1 x im Monat, samstags, 
9:30 – 10:30 Uhr:
Info-Stunde

Pfruendschüür Belp

051638J
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Schwarzen-
      burgerland

Wir sind die richtigen
Partner für keramische
Plattenbeläge, Ofenbau,
Kaminsanierungen und
Reparaturarbeiten.

Thunstrasse 38
3150 Schwarzenburg
Telefon 031 731 00 62
Fax 031 731 47 62
Natel 079 347 93 75
habeggerag@bluewin.ch

117S

118S

Walter Loosli 
3089 Hinterfultigen
Tel. 031 809 06 77 

Die Adresse in Ihrer Region für 
Reparaturen, Beratung und Verkauf 

aller Marken.
Fr. 70.- pro Stunde 

Fahrzeit bis 30 Min. kostenlos 
116S

Wir sind die richtigen
Partner für keramische
Plattenbeläge, Ofenbau,
Kaminsanierungen und
Reparaturarbeiten.

Thunstrasse 38
3150 Schwarzenburg
Telefon 031 731 00 62
Fax 031 731 47 62
Natel 079 347 93 75
habeggerag@bluewin.ch

117S

118S

Stehsatz / Glückwünsche 2005 / 2006
habegger Ofenbau 2005

Wir danken unserer Kundschaft für die 
gute Zusammenarbeit und wünschen allen 
frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr.

8
8

61
S

Turnhalle Tännlenen
Samstag-Nachmittag 30.Januar   2016  13.00 Uhr
Samstag-Abend 30. Januar  2016  20.00 Uhr
NEU DONNERSTAG–ABEND 04. FEBRUAR 2016  20.00 UHR
Samstag-Abend 06. Februar 2016  20.00 Uhr

zert und Theater
Jodlerklub Bärgfründe Mamishaus

Leitung: Liselotte von Niederhäusern

Theater: «Schicksal am Wildbach»
Lustspiel in zwei Akten von Martin Winkler   

Regie: Theatergruppe
Tanz: am 30.Januar 2016          

Schwyzerörgelifründe Hogergruess
am 06. Februar 2016:
Örgelifründe Aegelsee

O schöne Tombola O
             O eigene Festwirtschaft O Jodler-Bar O

Eintritt: Samstag - Nachmittag Fr. 6.– Kinder Fr. 3.–     
Im Ausserteil Wohnhafte und gebürtige Personen ab
70 Jahren, haben am Samstagnachmittag, Gratis-Eintritt
Abendvorstellungen Fr. 12.–/ Kinder bis 16 Jahre Fr. 6.–
Ehren- und Passivmitglieder frei

Platzreservation: Doris Gerber Hirschmatt Guggisberg
Tel. 031 735 51 76 ab 18.30 Uhr

Auf Ihren Besuch freuen sich Jodlerklub und Theatergruppe
Bärgfründe Mamishaus

Bitte ab Schönentannen und Mamishaus Wegweiser beachten

Freitag, 13. Juli 12 20.30 Uhr
Samstag, 14. Juli 12 20.30 Uhr
Sonntag, 15. Juli 12 09.30 Uhr

Mamishaus im Kühmoos
(Wegweiser beachten)

RÖSCHHÜTTEFESCHT
MIT DRÖSCHER-Z’MORGE
Grosse Tombola, Blumenrad, diverse Glücksspiele, Barzelt
Festwirtschaft mit Hamme, Burezüpfe, Pommes-Frites
Bratwurst und Koteletts vom Grill

Freitag-Abend Bar mit «Let’s go»
Samstag-Abend Tanz mit dem

«Schwyzerörgeli-Quartett Sensegruess»
Bar mit «Let’s go»

Sonntag-Vormittag DRÖSCHER-Z’MORGE von 09.30 bis 13.00 Uhr

Unterhaltung mit den
«Aareländer Musikanten»

Dröscher-Z’morge Erwachsene: Fr. 17.– / Schulkinder: Fr. 8.50

Sonntag-Nachmittag Tanz und Unterhaltung mit dem
«Trio Nüneneflueh»

Freundlich laden ein Jodlerklub Bärgfründe Schönentannen und
die Schützengesellschaft Schönentannen

3 Spalten = 84 mm

Rüschegg-Heubach

Metzgete
Fr. 15., Sa. 16. + So. 17. Dezember

Das Längeney-Bad-Team freut sich
auf Ihren Besuch

el. 031 738 83 03

Rüschegg-Heubach

Metzgete
Fr. 15., Sa. 16. + So. 17. Dezember

Das Längeney-Bad-Team freut sich
auf Ihren Besuch

el. 031 738 83 03

Metzgete
Fr. 15., Sa. 16. + So. 17. Dezember

Das Längeney-Bad-Team freut sich
auf Ihren Besuch

Inserat 1

Schrift; Candara

Zeitungsinserat
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BERATUNG  VERKAUF  MONTAGE  SERVICE

Mühleweg 2
3132 Riggisberg

Tel. 031 809 20 50 
info@gehrigstoren.ch
www.gehrigstoren.ch

TRÄUMEN > FREGO.SWISS | 0800 99 00 77 > STAUNEN

SONNEN- WETTER- SICHTSCHUTZ
SINCE 1947    SWISS MADE

Wenn wir älter werden …
Hilfe zu Hause (Haushalt, kochen,  

waschen, einkaufen und vieles  
mehr, was der Alltag so bringt)

Team Sunneschyn in der Region
Tel. 079 851 25 67

 wurzelstock-entfernen.ch Telefon  031 731 32 25

jetzt erst recht...

www.aio-allesinordnung.ch
079 468 37 11

SECONDELLA
Secondhandmode

Güterstrasse/nach Baumat AG rechts
3150 Schwarzenburg

Neu im Angebot
REITSHOP CUBAN

Ab sofort
Annahme und Verkauf von

gepflegten Reit- und Pferdeartikeln

Öffnungszeiten:
Dienstag und Freitag

14.00 – 18.00 Uhr

Erster Samstag im Monat
11.00 – 15.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Frieda Krüger  Natel: 079 331 94 24

Niederwangen, Riedmoosstrasse 10, 031 980 13 32 • Thun, Aarezentrum, Aarestr. 30a, 033 225 14 44
• Lyssach, Lyssach-Center, Bernstrasse 9, 034 420 00 85 • Langnau i. E., Ilfis Center, Sägestrasse 37, 034 408 10 42

• Biel, Solothurnstrasse 122, 032 344 16 04 • Villars-sur-Glâne, Route de Moncor 2, 026 409 71 30 2928

Aktionen gültig für Bestellungen bis 23. April 2021

Exklusive Dienstleistungen 
für lebenslange Zufriedenheit

Küchenkombination
Mit Fronten und Arbeits-
platten in Eiche Halifax 
Nachbildung und Lackla-
minat, Schiefergrau 
supermatt, Arbeitsplat-
tenkanten in Schiefer-
grau. Inkl. Markenein-
baugeräte.
Masse ca. 260+160 cm, 
Insel ca. 160×90 cm.

Inklusive Geräte von 

P Geschirrspüler 
vollintegriert

P Hochbaubackofen
P Glaskeramik-Kochfeld
P Edelstahl Einbauspüle
P Inselesse
P 4* Kühlautomat

OPUS / TOLEDO
Aktionspreis
Netto nur  Fr. 19’620.–

Badezimmer
Ein Beispielumbau
Nach 25 Jahren wurde es Zeit für ein neues Badezimmer.

Hochwertige Badmöbel in über 
100 Varianten, z.B. Modell Tiamo

Nach dem Umbau:
Das neue Bad mit einer modernen Eckbadewanne und 
einer bodenebenen Dusche ist fertig. Dank der neuen 
Raumaufteilung verwandelt sich das Badezimmer in 
eine Wohlfühloase!

Durchdachte 
Spiegelschränke 
mit viel Platz inkl. 
Vergrösserungs-
spiegel

NachherNachherNachherNachher

VorherVorherVorherVorher

TI AMO –
Ein poetischer Dialog zwischen Verbergen
und Präsentieren, voll Eleganz und Emotion,
das ist TiAmo. 

All die Dinge, mit denen wir uns umgeben, erzählen von unseren Wünschen, 
Träumen und Empfindungen. Das gilt nicht nur für Wohnobjekte per se, 
sondern auch für viele Utensilien, die wir täglich für Pflege und Schönheit 
benutzen und mit Liebe ausgewählt haben. TiAmo schafft mit dem 
Wechselspiel zwischen transparenten und geschlossenen Fronten effektvolle 
Räume für all diese Lieblingsdinge. Je nach Stimmungslage lassen sie sich 
verbergen oder präsentieren. Aufstellen, ausstellen, anschauen ... das 
Bad wird zum Spielraum für die Sinne, zu einer Tribüne für fortwährende 
Entdeckungsreisen.

Möbel mit Spezialeffekten

Eine neuartige Inszenierung von offenen und geschlossenen Funktions-
bereichen: Das LED-Panel in der Grifffuge wirft ein sehr interessantes, beinahe 
mystisches Strahlen in den Badraum und beleuchtet die geöffnete untere Lade.
Ein zweites LED-Lichtband ist im Traver des oberen Schubkastens angebracht 
und wird beim Öffnen aktiviert.

TI AMO

Umbauen und 
Renovieren ... 
alles aus einer Hand!

Mit Fust Baumanage-
ment sorgenfrei um-
bauen!

Ihre Vorteile auf einen Blick:
•  Ein einziger Ansprechpartner für den kompletten Umbau
• Alle Termine werden eingehalten
•  Fixpreis und Kostenmanagement mit voller 

Kostengarantie
• Ein einziger Rechnungssteller
•  Eine Firma für alle Garantieleistungen. Haftung und Ga-

rantie nach Schweizerischem Ingenieur- und Architekten-
verein (SIA) und Schweizerischem Obligationenrecht (OR)

•   Kein Risiko; Zusammenarbeit mit einem solventen 
Partner: Dipl. Ing. Fust AG

• Jahrzehntelange Erfahrung im Umbau

Glaselemente für 
mehr Durchblick

Extrabreite Auszüge 
für mehr Übersicht

LINO

Alpinweiss
Hochglanz

Aktionspreis
Netto nur  Fr. 14’720.–

Unverbindliche GRATIS-Heimbera-
tung: Unser Fachberater kommt zuerst 
bei Ihnen vorbei und zusammen disku-
tieren Sie Ideen und Umsetzungsvor-
schläge, damit alles ganz genau passt.

Jetzt Heimberatung anfordern: 
Tel. 0848 844 100 oder Mail an: 
kuechen-baeder@fust.ch

Nettopreise inkl. Mon-
tage und folgenden 
Markengeräten: 
P Einbauherd mit Edel-

stahlfront
P Glaskeramik-Kochfeld
P Edelstahl-Dunstesse
P Teilintegrierter 

Geschirrspüler A+
P Kühlschrank mit 

****Gefrierfach A++
P Einbauspüle Edelstahl

Fr. 500.– 
Gutschein Baumanagement

Gültig bei Vertragsabschluss bis 23. April 2021 für 
die Leistungen des Fust Baumanagements ab einem 
Auftragswert von Fr. 10’000.–. 
Nicht kumulierbar. Max. 1 Bon pro Auftrag.

Küchen
Jetzt profitieren:

12 Jahre Garantie auf 
alle Einbaugeräte
Mit der Fust-Garan-
tieverlängerung sind Sie 
auf der sicheren Seite. 
Unsere Servicetechniker 
reparieren das defekte 
Gerät kostenlos.

Geräte-
Garantie

2 + 10 Jahre
verlängerte Garantie

Lebenslange 
Qualitätsgarantie
Nur Möbel, welche die 
Qualifizierungstests 
im Prüflabor bestan-
den haben, werden in 
die Kollektion aufge-
nommen.

Möbel-
Garantie

Lebenslange 
Qualitätsgarantie

8 Fronten stehen 
preisgleich zur Auswahl

– Perfekte Umbauorganisation von A bis Z 
bei Teil- und Komplettsanierungen

Pestizide, Antibiotikaresistenzen & 
Gülle gefährden das Trinkwasser und 
unsere Gesundheit.

Unsere Subventionen 
nachhaltig einsetzen.

Initiative für 
sauberes Trinkwasser JA

Verein Sauberes Wasser für alle
Oeleweg 8 | 4537 Wiedlisbach
initiative-sauberes-trinkwasser.ch

Beat Muggli Chirurgie bietet ein breites Spektrum der Allgemeinen 
und Bauchchirurgie an. Die Fachgebiete sind die Bereiche Magen, 
Darm, Hernien, Gallenblase, Proktologie sowie die Onkologische 
Chirurgie.

Patientinnen und Patienten dürfen persönliche und ganzheitliche 
Betreuung und Behandlung erwarten. 

Die neue, moderne Praxis liegt im Sahli-Haus auf dem Areal des 
Lindenhofspitals in Bern.

Wir sind ab sofort für Sie da!

Praxiseröffnung

Lindenhofspital | Sahli-Haus

Bremgartenstrasse 115a
3012 Bern     
T 031 300 53 53
F 031 300 53 54
praxis@beatmuggli-chirurgie.ch
beatmuggli-chirurgie.ch

Schauen 
Sie rein! 

VIEHHANDEL
für Tränkekalber und

Schlachttiere aller Gattungen

Wenger Peter
Aeugsten

3154 Rüschegg-Heubach
Telefon 031 731 06 47

85S

Schilthornweg 14
3661 Uetendorf

Bei jedem Vorhangauftrag einen Rabatt von

auf dem Vorhangstoff
vom . März 20  bis 30. April 20

Öffnungszeiten: Dienstag, 14:00  17:30 Uhr / Freitag, 08:00  11:00 Uhr
Ausserhalb Öffungszeiten nach telefonischer Vereinbarung

DU
O

21
42

51

vom 20. März 2021 bis 30. April 2021

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

sorgenhilfe@
sorgentelefon.ch 

SMS 079 257 60 89 
www.sorgentelefon.ch

PC 34-4900-5


